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GUV-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfestel-
lung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder
Unfallverhütungsvorschriften geben sowie Wege aufzeigen, wie Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden können.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in den GUV-Regeln enthaltenen Empfehlun-
gen, insbesondere den beispielhaften Lösungsmöglichkeiten, davon ausgehen, dass er
damit geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren getroffen hat. Sind zur Konkretisierung
staatlicher Arbeitsschutzvorschriften von den dafür eingerichteten Ausschüssen tech-
nische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.

Werden verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften oder aus Unfall-
verhütungsvorschriften wiedergegeben, sind sie durch Fettdruck kenntlich gemacht
oder im Anhang zusammengestellt. Erläuterungen, insbesondere beispielhafte Lösungs-
möglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in Kursivschrift gegeben.

Diese GUV-Regel erläutert die Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“
(GUV-V A 1) hinsichtlich der Benutzung von Atemschutz.

In dieser GUV-Regel sind die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes und der PSA-
Benutzungsverordnung berücksichtigt.

Die in dieser GUV-Regel enthaltenen technischen Lösungen schließen andere, mindes-
tens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können.

Diese GUV-Regel wurde in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Anwendung“ des
Arbeitsausschusses „Atemgeräte für Arbeit und Rettung“ im DIN-Normenausschuss
Feinmechanik und Optik erarbeitet. Dabei wurden die Richtlinie des Rates vom
20. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen (PSA) durch Arbeitnehmer bei der
Arbeit (89/656/EWG) sowie die DIN- und EN-Normen über Atemschutz und der CEN
Report CR 529 „Anleitung zur Auswahl und Anwendung von Atemschutzgeräten“
berücksichtigt.
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Vorbemerkung



1.1 Diese GUV-Regel findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von
Atemschutzgeräten für Arbeit und Rettung sowie für die Selbstrettung.

In dieser GUV-Regel werden die Atemschutzgerätetypen und ihre Ein-

teilung, Kennzeichnung, Auswahl, ihr Einsatz und ihre Instandhaltung

behandelt. Sie enthält Festlegungen über die Anforderungen an die Gerät-

träger und Gerätewarte und an deren Aus- und Fortbildung sowie Unter-

weisung.

1.2 Diese GUV-Regel findet keine Anwendung auf den Einsatz von Atemschutzge-
räten öffentlicher Feuerwehren und in Betrieben im Geltungsbereich des Bundesberg-
gesetzes, soweit dort eigene Vorschriften bestehen. Werkfeuerwehren im Feuerwehr-
einsatz sind den öffentlichen Feuerwehren gleichgestellt.

1.3 Diese GUV-Regel findet auch keine Anwendung auf Tauchgeräte und Höhen-
atmer.
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1 Anwendungsbereich



Im Sinne dieser GUV-Regel werden folgende Begriffe  bestimmt:

01. Atemanschluss ist der Teil eines Atemschutzgerätes, der die Verbindung zum Be-
nutzer eines Atemschutzgerätes herstellt.

02. Atemluft ist die zum Atmen geeignete Luft.

Für komprimierte Atemluft siehe auch DIN EN 12 021.

03. Atemminutenvolumen ist das Luftvolumen, das in einer Minute veratmet wird.

04. Atemschutzgeräte sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA), die den Träger vor
dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauer-
stoffmangel schützen. Sie bestehen aus einem Atemanschluss und einem Funk-
tionsteil, der die Versorgung mit Atemluft realisiert.

05. Einsätze pro Schicht ist die Anzahl der Benutzungen eines Atemschutzgerätes bei
maximaler Tragedauer während einer Schicht.

06. Schichten pro Woche bedeutet die Anzahl der Schichten während einer Arbeits-
woche bei Benutzung eines Atemschutzgerätes unter maximaler Ausnutzung der
Einsätze pro Schicht.

07. Enzyme sind Substanzen, in der Regel Proteine (oder Eiweiße), die hocheffizient
und spezifisch als biologische Katalysatoren wirken.

08. Erholungsdauer ist der Zeitraum zwischen zwei fortwährenden Benutzungen eines
Atemschutzgerätes, der zur Erholung dient. Die Erholungszeit schließt eine leichte
körperliche Arbeit nicht aus.

09. Gerätträger ist der Benutzer eines Atemschutzgerätes.

10. Grenzwert (GW) ist die höchstzulässige Konzentration eines Schadstoffes in der
Umgebungsatmosphäre.

11. Luftgetragene biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen (Bakterien, Pilze
und deren Sporen, Viren), die als freie Erreger oder an Staub oder Tröpfchen ge-
bunden durch den Atemtrakt aufgenommen werden und Krankheiten verursachen
können.
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2 Begriffsbestimmungen



12. Schadstoffe sind Gefahrstoffe laut Gefahrstoffverordnung, radioaktive Stoffe, bio-
logische Arbeitsstoffe und Enzyme, soweit sie als Gase, Dämpfe oder luftgetragene
Partikel vorliegen.

13. Schutzanzüge ohne Wärmeaustausch sind gas- und flüssigkeitsdichte persönliche
Schutzausrüstungen, die den Träger vollständig von der Umgebungsatmosphäre
trennen und dadurch auch den Wärmetransport vom Körper verhindern, z.B.
schwere Chemikalienschutzanzüge.

14. Schutzanzüge mit Wärmeaustausch sind gas- und wasserdampfdurchlässige oder
zwangsbelüftete persönliche Schutzausrüstungen, die den Träger vor der Einwir-
kung flüssiger und fester Schadstoffe in der Umgebungsatmosphäre schützen und
dabei den Wärmetransport vom Körper einschränken.

15. Selbstretter (Fluchtfiltergeräte) sind Atemschutzgeräte, die im Gefahrfall aus-
schließlich zur Selbstrettung eingesetzt werden. Sie dürfen nicht zur Arbeit benutzt
werden.

16. Totraum ist der Bereich von Atemanschlüssen, in dem sich durch Ausatmen die
Atemluft mit Kohlenstoffdioxid anreichert und wieder eingeatmet wird.

17. Tragedauer ist der Zeitraum fortwährender Benutzung persönlicher Schutzaus-
rüstungen.

18. Umgebungsatmosphäre ist die Atmosphäre, die den Menschen umgibt.
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A 1.1.3 Atemschutzhauben und -helme

Atemschutzhauben und -helme umhüllen mindestens das Gesicht (Augen, Nase, Mund und
Kinn), häufig aber den gesamten Kopf und Hals. Sie benötigen zur sicheren Funktionsweise
die Zufuhr eines Mindestvolumenstroms von Atemluft (gilt nicht für Filterfluchthauben). Die
Ausatemluft strömt zusammen mit dem Luftüberschuss aus dem Atemanschluss an dafür
vorgesehenen offenen Stellen ab, z.B. an der Halskrause. Bei Hauben mit integrierter Halb-
maske oder Mundstückgarnitur bilden diese den Atemanschluss.

Atemschutzhelme müssen zusätzlich die Forderungen der DIN EN 397 „Industrieschutz-
helme“ erfüllen.

Bild 9: Haube und Helm

A 1.1.4 Mundstückgarnituren

Mundstückgarnituren sind bei vorschriftsmäßiger Anwendung gut abdichtende Atem-
anschlüsse. Wegen ihrer Besonderheiten erfordern sie jedoch geübte Träger bei Arbeits-
und Rettungseinsätzen.

Das Mundstück wird mit den Lippen und die Nase mit einer Nasenklemme abgedichtet.
Dies schließt jedoch aus, dass ein Durchtreten des Schadstoffes durch ein Filter mit dem
Geruchssinn wahrgenommen wird. Gerätträger, die eine Mundstückgarnitur verwenden,
dürfen dabei nicht sprechen. Mundstückgarnituren können für Personen mit Zahnvoll-
prothesen ungeeignet sein.

Bestimmte Nasenformen können das Tragen einer Nasenklemme so beeinträch-
tigen, dass ein ausreichender Dichtsitz nicht erreicht wird.

A 1.1.5 Atemschutzanzüge

Atemschutzanzüge sind Atemanschlüsse, die den Körper umhüllen und mit Atemluft
versorgt werden.

1 Haube oder Helm
2 Warneinrichtung
3 Sichtscheibe
4 Dichtlinie
5 Anschlussschlauch

1

2
3

4

5
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Bild 10: Atemschutzanzug

A 1.2 Filter

Filter werden jeweils nach ihrem Partikeldurchlassgrad bzw. Gasaufnahmevermögen in drei
Klassen unterteilt.

Ein Gasfilter schützt nicht gegen Partikeln, ein Partikelfilter nicht gegen Gase.

Ist ein Schutz gegen Gase und Dämpfe (Schadgase) erforderlich, werden Gasfil-
ter, beim Schutz gegen Partikeln werden Partikelfilter eingesetzt. Tritt beides
gemeinsam auf, so ist ein Kombinationsfilter zu verwenden.

A 1.2.1 Partikelfilter

Partikelfilter werden entsprechend ihrem Abscheidevermögen für Partikeln in die folgenden
Partikelfilterklassen eingeteilt:
■ P1 (geringes Abscheidevermögen),
■ P2 (mittleres Abscheidevermögen),
■ P3 (hohes Abscheidevermögen).

Sie sind nach DIN EN 143 durch den Kennbuchstaben P, die Partikelfilterklasse und die
Kennfarbe Weiß gekennzeichnet.

Die höhere Partikelfilterklasse schließt bei gleicher Art des Atemanschlusses
das Anwendungsgebiet der niedrigeren Partikelfilterklasse ein. Üblicherweise
ist der Atemwiderstand und damit die Belastung des Gerätträgers für die höhe-
re Partikelfilterklasse größer als für die niedrigere.

Partikelfilter werden gegen feste und flüssige Aerosole, z.B. Staub, Rauch, Nebel, benutzt.
Partikelfilter der Klassen P2 und P3 dürfen gegen krebserzeugende Stoffe sowie luftgetra-
gene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 eingesetzt werden, Partikelfilter
der Klasse P3 darüber hinaus auch gegen Partikeln radioaktiver Stoffe sowie luftgetragene
biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3.

1 Atemschutzanzug
2 Überschussventile
3 Anschlussstück
4 Anschlussschlauch
5 Fußabdichtung
6 Armabdichtung

1

2

2

3
4

5

6
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Hinweis: Partikelfilter älterer Bauart (ohne Erscheinungsjahr der Norm in der
Kennzeichnung) der Klasse P1 sowie die der Klassen P2 und P3 mit dem Zusatz
S „Nur zur Benutzung gegen feste Aerosole bestimmt“, dürfen nicht gegen flüs-
sige Aerosole benutzt werden.

Partikelfilter werden wie folgt bezeichnet:
z.B. P2 EN 143:2000

Bild 11: Partikelfilter

A 1.2.2 Gasfilter

Gasfilter werden unterteilt in Gasfiltertypen nach ihrem Hauptanwendungsbereich und in
Gasfilterklassen nach ihrer Leistung. Im Gegensatz zu den Partikelfilterklassen geben die
höheren Gasfilterklassen keinen höheren Schutz als die niedrigeren Klassen im Sinne eines
„niedrigeren Durchlassgrades“. Unter sonst gleichen Einsatzbedingungen ist wegen der
höheren Gaskapazität der höheren Gasfilterklasse die mögliche Einsatzdauer länger als 
die der niedrigeren Gasfilterklasse, bzw. die Filter können bei höheren Gaskonzentrationen
etwa gleich lang verwendet werden.

Die Gasfiltertypen werden durch Kennbuchstaben und Kennfarben, die Gasfilterklassen
durch Kennziffern nach DIN EN 141, DIN EN 371 und DIN EN 372 wie folgt bezeichnet:
z.B. Gasfilter EN 141 A2

Bild 12: Gasfilter

1 Filterbüchse
2 Filteranschluss
3 Filtermaterial
4 Lufteinlass

1 Filtergehäuse
2 Filteranschluss
3 Aktivkohle
4 Filterausgang
5 Schutzkappe
6 Verschlussstopfen
7 Dichtungsring
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Typen, Kennfarben, Hauptanwendungsbereiche, Klassen und höchstzulässige Gaskonzen-
trationen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
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Die in der vorstehenden Tabelle genannten Filtertypen (ausgenommen CO-Filter) sind nicht
wirksam gegen bestimmte Gase, z.B. N2, CO2, CO, und die in der Tabelle für Niedrigsieder
der Gruppe 4 aufgeführten Gase.

Über die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Filtertypen hinaus gibt es auch Mehr-
bereichsfilter, z.B. ABEK, die entsprechend bezeichnet sind. Solche Filter müssen die sicher-
heitstechnischen Anforderungen für jeden einzelnen entsprechenden Gasfiltertyp der ange-
gebenen Gasfilterklassen erfüllen und können dementsprechend eingesetzt werden.

A 1.2.2.1 Spezielle Gasfilter

A 1.2.2.1.1 AX-Filter

Gase und Dämpfe organischer Verbindungen mit Siedepunkt � 65 °C – Kennfarbe braun –,
kurz: Niedrigsieder, werden in vier Gruppen unterteilt:
– Gruppe 1:

Niedrigsieder, gegen die Schutz durch AX-Filter erreichbar ist, höchstzulässige Gaskonzen-
tration siehe Tabelle 13.

Acetaldehyd
2-Aminobutan
2-Amino-2-methylpropan
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
Brommethan
1,3-Butadien
1-Chlor-1,1-difluorethan
Chlorfluormethan
2-Chlor-1,3-butadien
3-Chlor-1-propen
1,1-Dichlorethen
Dichlormethan
Diethylamin 

1,1-Difluorethen
Dimethylether
1,1-Dimethylethylamin
1,2-Epoxypropan
Ethanthiol
Ethylenoxid
Iodmethan
Methanol
Monochlordimethylether
2-Propenal (Acrolein)
Propylenimin
Trichlormethan
Vinylchlorid

– Gruppe 2:

Niedrigsieder, gegen die Schutz durch AX-Filter erreichbar ist, höchstzulässige Gaskonzen-
tration siehe Tabelle 13.

Aceton
Bromethan
Butan
Chlorethan
2-Chlorpropan
1,3-Cyclopentadien
Dibromdifluormethan
1,1-Dichlorethan
1,2-Dichlorethen (cis)
1,2-Dichlorethen (trans)
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
Diethylether

Dimethoxymethan
Dimethylpropan
1,3-Epoxypropan
Ethylformiat
Glyoxal
Methylacetat
Methylbutan
Methylformiat
Methylpropan
n-Pentan
Propanal
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– Gruppe 3:

Niedrigsieder, gegen die Schutz mit anderen Gasfiltern (z.B. Typ B oder K) erreichbar ist.

2-Aminopropan
Carbonylchlorid (Phosgen)
Diazomethan
Dimethylamin
1,1-Dimethylhydrazin
Ethylamin
Ethyldimethylamin (N,N-Dimethylethylamin)
Ethylenimin

Ethylquecksilberchlorid
Formaldehyd
Kohlendisulfid
Methanthiol
Methylamin
Methylisocyanat
Oxalsäuredinitril (Dicyan)

– Gruppe 4:

Niedrigsieder, die an Gasfilter nicht oder nicht ausreichend zu binden sind.

Niedrigsieder, deren Grenzwert höher liegt als die jeweilige höchstzulässige
Einsatzkonzentration der Tabelle 13, sind in die nachfolgenden Tabellen mit auf-
genommen worden. Das bedeutet jedoch in der Regel nicht, dass Atemschutz
gegen diese Stoffe bereits unterhalb der Konzentration ihrer Grenzwerte anzu-
wenden ist.

Bromtrifluormethan
Chlordifluormethan
Chlormethan
Chlortrifluormethan
Dichlordifluormethan
Dichlorfluormethan 

1,1-Difluorethen
Keten
Methylacetylen
Propan
Trichlorfluormethan
1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan

Gegen die Niedrigsieder der Gruppen 1 und 2 sind Gasfilter des Typs bzw. der Klasse AX
gemäß DIN EN 371 zu verwenden; dabei gelten die in der Tabelle 13 aufgeführten maxima-
len Einsatzkonzentrationen und -zeiten.

A 1.2.2.1.2 SX-Filter

SX-Filter nach DIN EN 372 – Kennfarbe violett – dürfen nur gegen Gase eingesetzt werden,
mit deren Namen sie gekennzeichnet sind.

A 1.2.2.1.3 Spezialfilter

Spezialfilter sind NO-P3- und Hg-P3-Filter nach DIN EN 141, CO- und Reaktor-Filter nach
DIN 3181-3. Sie werden meistens mit Partikelfiltern der Filterklasse P3 als Kombinations-
filter verwendet.

A 1.2.3 Kombinationsfilter

Kombinationsfilter sind Filter zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln. Sie bestehen
aus einem Gasfilterteil und einem vorgeschalteten Partikelfilterteil.
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Kombinationsfilter sind als Partikelfilter und als Gasfilter gekennzeichnet. Beispiel: A2B2P3.
Dies gilt analog für filtrierende Halbmasken; Beispiel: FFA1P2. Die Spezialfilter NO-P3 und
Hg-P3 sind immer Kombinationsfilter.

Bild 13: Kombinationsfilter

A 1.3 Filtergeräte

A 1.3.1 Allgemeines

Filtergeräte setzen sich aus dem Atemanschluss und dem Funktionsteil „Filtereinheit“ zu-
sammen. Die Filtereinheit kann aus einem oder mehreren Filtern mit oder ohne Zubehör,
z.B. Gebläse, bestehen.

Das Schutzziel, den Träger des Atemschutzgerätes mit Atemluft zu versorgen, wird bei Fil-
tergeräten durch Entfernen der Schadstoffe mittels Gas-, Partikel- oder Kombinationsfilter
erreicht. Filtergeräte können je nach Filterart bestimmte Schadstoffe in den Grenzen ihres
Abscheide- bzw. Aufnahmevermögens aus der Umgebungsatmosphäre entfernen. Im Zwei-
felsfalle können Auskünfte über den einzusetzenden Filtertyp beim Hersteller eingeholt
werden.

Filtergeräte schützen nicht bei Sauerstoffmangel. Voraussetzung für ihre Verwendung sind
mindestens 17 Vol.-% Sauerstoff in der Umgebungsatmosphäre. Bei Benutzung von CO-Fil-
tern und bei Arbeiten in speziellen Bereichen müssen mindestens 19 Vol.-% Sauerstoff in
der Umgebungsatmosphäre vorhanden sein.

Bei unbekannter Umgebungsatmosphäre dürfen Filtergeräte nicht benutzt werden.
Bestehen Zweifel, ob Filtergeräte ausreichenden Schutz bieten, z.B. Art und Konzentration
der Schadstoffe, Gebrauchsdauer, unzulässige Temperaturerhöhung des Filters, sind Isolier-
geräte zu benutzen.

1 Filtergehäuse
2 Filteranschluss
3 Aktivkohle
4 Partikelfilter
5 Dichtring
6 Filterauslass
7 Schutzkappe
8 Verschlussstopfen

1

2

3

4

5
6
7

8
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A 1.3.2 Filtergeräte gegen Partikeln

A 1.3.2.1 Halb- und Viertelmasken mit Partikelfilter(n)

Halb- und Viertelmasken können einen oder mehrere Filter besitzen. Filter, die mehr als
300 g wiegen, dürfen nicht unmittelbar angeschlossen werden. Ansonsten müssen die Filter
über einen Schlauch gewichtsentlastet angeschlossen werden.

1 Maskenkörper
2 Kopfbänderung
3 Filtergehäuse
4 Vorfilter
5 Ausatemventil

Bild 14: Halbmaske mit Filter(n)

A 1.3.2.2 Partikelfiltrierende Halbmasken

Die partikelfiltrierende Halbmaske ist ein vollständiges Atemschutzgerät, das ganz oder
überwiegend aus nicht auswechselbarem Filtermaterial besteht. Sie schützt gegen Aerosole
aus festen oder flüssigen, nicht leicht flüchtigen Partikeln.

Es gibt partikelfiltrierende Halbmasken, die über ein Ausatemventil verfügen. Das Ausatem-
ventil verringert hier den Ausatemwiderstand. Geräte mit Ausatemventil sind bevorzugt zu
benutzen, da die Gerätträger geringer belastet werden.

Partikelfiltrierende Halbmasken älterer Bauart (ohne Erscheinungsjahr der Norm in der
Kennzeichnung) dürfen nur dann auch gegen flüssige Aerosole eingesetzt werden, wenn sie
mit „SL“ gekennzeichnet sind.

Partikelfiltrierende Halbmasken der Klassen FFP2 und FFP3 dürfen gegen krebserzeugende
Stoffe eingesetzt werden. Für luftgetragene biologische Arbeitsstoffe die in Risikogruppe 2
eingestuft oder für die Werte festgelegt sind, ist mindestens ein Atemschutzgerät der Klas-
se FFP2 zu benutzen. Biologische Arbeitsstoffe, die der Risikogruppe 3 zugeordnet sind,
erfordern eine solches der Klasse FFP3.

Partikelfiltrierende Halbmasken sollten bei unzumutbar hohem Atemwiderstand oder spä-
testens nach einer Schicht ausgetauscht werden. Beim Umgang mit luftgetragenen biologi-
schen Arbeitsstoffen sind diese Atemschutzgeräte in die erforderlichen Hygienemaßnahmen
einzubeziehen. Da eine Desinfektion und Dekontamination für solche Geräte nicht vorgese-
hen ist, sollten diese beim Verlassen des Arbeitsplatzes entsorgt werden.

Partikelfiltrierende Halbmasken werden wie folgt bezeichnet:
z.B. FFP1 EN 149:2001
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Die nachfolgende Tabelle gibt Hinweise zum Einsatz der beschriebenen Atemschutzgeräte.

Bild 15: Partikelfiltrierende Halbmaske

A 1.3.2.3 Vollmasken und Mundstückgarnituren mit Partikelfilter

Filter mit mehr als 300 g Gewicht dürfen nicht in unmittelbarer Verbindung mit Mundstück-
garnituren, Filter von mehr als 500 g Gewicht nicht in unmittelbarer Verbindung mit Vollmas-
ken der Klassen 2 und 3 verwendet werden. Mit Vollmasken der Klasse 1 dürfen nur die vom
Hersteller vorgesehenen Filter verwendet werden. Schwerere Filter können mit den jeweils
genannten Atemanschlüssen verwendet werden, wenn sie mittels eines Atemschlauches
angeschlossen werden und eine eigene entlastende Tragevorrichtung besitzen.

Geräteart VdGW Bemerkungen, Einschränkungen

Halb-/Viertelmaske mit P1-Filter, 4 Nicht gegen krebserzeugende und 
partikelfiltrierende Halbmaske radioaktive Stoffe sowie luftgetragene
FFP1 biologische Arbeitsstoffe der Risiko-

gruppen 2 und 3 und Enzyme

Halb-/Viertelmaske mit P2-Filter, 10 Nicht gegen radioaktive Stoffe und 
partikelfiltrierende Halbmaske luftgetragene biologische Arbeits-
FFP2 stoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme

Halb-/Viertelmaske mit P3-Filter, 30
partikelfiltrierende Halbmaske
FFP3

Tabelle 14: Anwendung von Halb- oder Viertelmasken mit Partikelfilter(n) oder für
partikelfiltrierende Halbmasken

1 Atemanschluss
2 Kopfbänderung
3 Nasenklemme
4 Ausatemventil

1

2

3

4
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1 Maskenkörper
2 Maskendichtrahmen
3 Sichtscheibe
4 Innenmaske
5 Kopfbänderung
6 Anschlussstück
7 Ausatemventil
8 Steuerventil
9 Sprechmembran
10 Trageband
11 Schraubfilter
12 Verschlussstopfen

Bild 16: Vollmaske mit Partikelfilter

Die nachfolgende Tabelle gibt Hinweise zu Einsatzgrenzen der beschriebenen Atemschutz-
geräte.

A 1.3.3 Filtergeräte gegen Gase und Dämpfe

Filtergeräte gegen Gase und Dämpfe bestehen aus Vollmasken, Mundstückgarnituren, Halb-
masken und Viertelmasken mit Gasfiltern oder sind gasfiltrierende Halbmasken. Einsatz-
grenzen bezogen auf die Gaskonzentration sind in der nachfolgenden Tabelle 16 enthalten:

Geräteart VdGW Bemerkungen, Einschränkungen

Vollmaske oder Mundstückgarnitur 4 Als Atemschutz nicht sinnvoll, da der 
mit P1-Filter hohe Filterdurchlass den Vorteil der 

geringen Maskenleckage aufhebt.
Nicht gegen krebserzeugende und 
radioaktive Stoffe sowie luftgetragene 
biologische Arbeitsstoffe der Risiko-
gruppen 2 und 3 und Enzyme.

Vollmaske oder Mundstückgarnitur 15 Nicht gegen radioaktive Stoffe und 
mit P2-Filter luftgetragene biologische Arbeitsstoffe 

der Risikogruppe 3 und Enzyme

Vollmaske oder Mundstückgarnitur 400
mit P3-Filter

Tabelle 15: Anwendung von Vollmaske oder Mundstückgarnitur mit Partikelfilter

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10 11 12
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A 1.3.3.1 Halb- oder Viertelmasken mit Gasfiltern

Halbmasken/Viertelmasken mit Gasfiltern dürfen bis zum höchstens 30fachen des Grenz-
wertes verwendet werden, sofern damit nicht bereits die in Tabelle 13 genannte Konzentra-
tion überschritten ist. Die Kombination von Halbmaske/Viertelmaske und Schutzbrille, z.B.
zum Schutz der Augen vor reizenden Gasen, wird nicht empfohlen. In solchen Fällen sollte
eine Vollmaske verwendet werden. Auf jeden Fall sind gleichzeitig getragene Halbmasken/
Viertelmasken und Schutzbrillen so auszuwählen, dass sie untereinander kompatibel sind.

A 1.3.3.2 Gasfiltrierende Halbmasken

Gasfiltrierende Halbmasken dürfen bis zum höchstens 30fachen des Grenzwertes verwen-
det werden, sofern damit nicht bereits die in Tabelle 13 genannte höchstzulässige Konzen-
tration überschritten ist. Eine gasfiltrierende Halbmaske ist ein vollständiges Atemschutz-
gerät, das ganz oder überwiegend aus dem Filtermaterial besteht oder bei dem das Gas-
filter einen untrennbaren Teil des Gerätes darstellt; eventuell vorhandene zusätzliche Parti-
kelfilter können austauschbar sein. Diese Masken können ein Einatemventil besitzen.

Gasfiltrierende Halbmasken werden nach DIN EN 405 eingeteilt in die Typen
FFA, FFB, FFE, FFK, FFAX, FFSX entsprechend dem Hauptanwendungsbereich,
wie in Tabelle 13 für die Gasfilter A, B, E, K, AX, SX aufgeführt und entsprechend
dem Gasaufnahmevermögen in die Klassen 1 und 2 für die Typen FFA, FFB, FFE
und FFK analog Tabelle 16.

Beispiel: FFA1.

Eine Farbkennzeichnung für gasfiltrierende Halbmasken ist nicht vorgesehen.
Daher hat die Farbgebung der Geräte in der Regel keinen Bezug zum Anwen-
dungsgebiet.

Die Einsatzgebiete und Einsatzgrenzen der gasfiltrierenden Halbmasken sind
die gleichen, wie für Halbmasken/ Viertelmasken mit den entsprechenden Gas-
filtertypen und -klassen.

Geräteart VdGW Bemerkungen, Einschränkungen

Gasfiltrierende Halbmaske*) 30

Halb-/Viertelmaske mit Gasfilter*) 30

Vollmaske oder Mundstückgarnitur
mit Gasfilter*) 400

Geräte mit Kombinationsfilter Es gelten die jeweiligen Vielfachen des Grenz-
wertes für den Gas- oder Partikelfilterteil, und 
zwar jeweils der schärfere Wert.

Tabelle 16: Anwendung von Filtergeräten mit Gas- und Kombinationsfilter

*) Sofern damit nicht bereits die auf das Gasaufnahmevermögen bezogenen höchstzulässigen Einsatzkonzen-
trationen von 0,1 Vol.-% in Gasfilterklasse 1, 0,5 Vol.-% in Gasfilterklasse 2 und 1 Vol.-% in Gasfilterklasse 3
überschritten werden.
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A 1.3.3.3 Vollmasken mit Gasfiltern

Vollmasken mit Gasfiltern dürfen bis zum höchstens 400fachen des Grenzwertes verwendet
werden, sofern damit nicht bereits die in Tabelle 13 genannte höchstzulässige Konzentration
überschritten ist.

A 1.3.4 Filtergeräte mit Gebläse

A 1.3.4.1 Allgemeines

Filtergeräte mit Gebläse sind von der Umgebungsatmosphäre abhängig wirkende Atem-
schutzgeräte. Sie werden entsprechend dem Einsatzzweck und dem verwendeten Atem-
anschluss in folgende Hauptgruppen unterteilt:
– Filtergeräte mit Gebläse und Vollmaske, Halbmaske oder Viertelmaske mit Partikel-

filter, Gasfilter oder Kombinationsfilter;
– Filtergeräte mit Gebläse und Helm oder Haube mit Partikelfilter, Gasfilter oder Kombina-

tionsfilter.

Filtergeräte mit Gebläse bestehen aus einem Atemanschluss, einem batteriebetriebenen
Gebläse, das gefilterte Luft zum Atemanschluss fördert, und einem oder mehreren Filtern
zur Reinigung der Atemluft von Partikeln oder Gasen und Dämpfen. Das Gebläse ist entwe-
der direkt oder über einen Atemschlauch mit dem Atemanschluss verbunden. Ausatemluft
und überschüssige Luft strömen durch Ausatemventile oder andere Vorrichtungen ab. Die
Energieversorgung des Gebläses kann vom Gerätträger mitgeführt werden (Batterie) oder
auf andere Weise erfolgen, z.B. auf einem Fahrzeug durch die Fahrzeugbatterie.

Vor jedem Einsatz des Gerätes ist nach der vom Hersteller angegebenen Methode zu prü-
fen, ob der Mindest-Nennvolumenstrom des Gebläses überschritten wird. Bei voll aufge-
ladener Batterie und neuen Filtern beträgt die Gebläselaufzeit wenigstens vier Stunden.
Je nach Einsatzbedingungen kann es jedoch erforderlich sein, bereits vorher die Filter zu
wechseln.

Die in der Tabelle 2 genannten Vielfachen des Grenzwertes (VdGW) gelten nur bei bestim-
mungsgemäß funktionierendem Gerät (Gebläse eingeschaltet) für die vom Gerätehersteller
in der Benutzerinformation (Gebrauchsanleitung) vorgegebenen Kombinationen von
Atemanschluss, Gebläse und Filtertyp einschließlich der vorgegebenen Anzahl von gleich-
zeitig einzusetzenden Filtern.

Filtergeräte mit Gebläse besitzen im Allgemeinen einen geringen Einatemwiderstand und
weisen bei normalen wie auch erhöhten Umgebungslufttemperaturen ein besonders günsti-
ges Mikroklima im Atemanschluss auf. Bei Temperaturen der Umgebungsluft unter etwa
10 °C sind jedoch Beeinträchtigungen des Gerätträgers durch Zugluft nicht auszuschließen
(Reizung der Augen und Schleimhäute).

Beim Filterwechsel ist immer der gesamte Satz Filter zu wechseln, wobei die vom Hersteller
gegebenen Empfehlungen unbedingt zu berücksichtigen sind (Filtertyp, Anzahl der Filter,
aufeinander abgestimmter Strömungswiderstand).
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A 1.3.4.1.1 Bezeichnung und Schutzleistung

Zur Bezeichnung von Gebläsefiltergeräten werden in den europäischen Normen die Buch-
staben und Ziffern TM1 bis TM3 und TH1 bis TH3 in Verbindung mit den jeweiligen Filter-
bezeichnungen benutzt. Dabei steht T für „Turbo“, eine europaweit verständliche Kurz-
bezeichnung für Gebläse, M für „Maske“ und H für „Haube“ oder „Helm“; siehe auch
Tabelle 2.

Die Gebläsefiltergeräte werden nach ihrer Schutzleistung in jeweils drei Klassen eingeteilt.
Die Schutzleistung wird durch die Gesamtleckage des Gerätes bestimmt. Zur Gesamt-
leckage tragen Atemanschluss und Partikelfilter oder Kombinationsfilter bei; Gasfilter besit-
zen nach Definition keine Leckage. Dem Hersteller ist dabei überlassen, wie er die Leckage
anteilig zwischen Partikelfilter bzw. Kombinationsfilter und Atemanschluss aufteilt, wenn er
nur die Gesamtleckage einhält.

Beispielsweise muss ein Partikelfiltergerät der Klasse TM2P weder ein P2-Filter enthalten,
noch entspricht die Gesamtleckage und damit auch die Schutzleistung des Gerätes einem
Atemschutzgerät mit Maske und P2-Filter ohne Gebläse. Maßgebend für die Schutzleistung
ist vielmehr die für das Partikelfiltergerät mit Gebläse der Klasse TM2P in der Norm festge-
legte Gesamtleckage.

Bei einem Gebläsefiltergerät der Klasse TH3A2P handelt es sich z.B. um ein Gerät mit hoher
Schutzleistung und geringer Leckage. Der Gasfilterteil A2 trägt nicht zur Leckage bei, seine
Gebrauchsdauer entspricht derjenigen eines A2-Filters für Geräte ohne Gebläse. Die höchst-
zulässige Schadgaskonzentration in der Umgebungsatmosphäre darf aber für dieses Filter
nur 0,1 Vol.-% betragen.

A 1.3.4.1.2 Kombinierbarkeit von Baugruppen

Die Leistungsdaten der Baugruppen von Filtergeräten mit Gebläse, wie Luftlieferleistung
des Gebläses, Leckage des Atemanschlusses, Partikelabscheide- bzw. Gasaufnahmevermö-
gen sowie Anzahl der Filter sind vom Hersteller aufeinander abgestimmt. Deshalb ist nicht
jede beliebige Kombination der Baugruppen sinnvoll oder zulässig, insbesondere dürfen
nur die vom Hersteller angegebenen Filterfabrikate verwendet werden.

Die möglichen Kombinationen der Baugruppen von Gebläsefiltergeräten und
die damit erreichbare Schutzleistung werden in der Benutzerinformation
(Gebrauchsanleitung) des Herstellers genannt.

A 1.3.4.2 Filtergeräte mit Gebläse und Masken

Diese Geräte besitzen eine Vollmaske, Halbmaske oder Viertelmaske als Atemanschluss.
Ausatemluft und überschüssige Luft strömen durch Ausatemventile in die Umgebungsat-
mosphäre ab.

Ein Nachlassen der Gebläseleistung wie auch eine hohe Staubeinspeicherung macht sich
bei Geräten mit Masken durch ansteigenden Einatemwiderstand bemerkbar. Ohne Gebläse-
unterstützung kann die Atemschutzleistung des Gerätes reduziert sein, sie reicht aber aus,
um sich aus der Gefahrenzone zurückziehen zu können.
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1 Vollmaske
2* Geräteanschlussstück 8 Gebläse
3 Atemschlauch (falls vorhanden) 9 Filteraufnahme
4 Verbindungsstück 10 Dichtring
5 Leibgurt oder Tragegurt 11 Partikelfilter
6 Batterie 12 Grobstaubfilter
7 Batteriekabel 13 Filterabdeckung

*) Es gibt auch Geräte, bei denen Gebläse und Filter direkt mit dem Atemanschluss verbunden sind.

Bild 17: Filtergerät mit Gebläse und Vollmaske

1

2

3

4
56

7
8

9
1011

1213
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A 1.3.4.2.1 Partikelfiltergeräte mit Gebläse und Vollmaske, Halbmaske oder Viertelmaske

Die Geräte werden nach ihrer Atemschutzleistung in drei Geräteklassen eingeteilt:
TM1P, TM2P, TM3P.

A 1.3.4.2.2 Gas- oder Kombinationsfiltergeräte mit Gebläse und Vollmaske, Halbmaske
oder Viertelmaske

Die Geräte werden nach ihrer Atemschutzleistung in drei Geräteklassen eingeteilt.

Die Angaben in dieser Tabelle gelten sinngemäß auch für Kombinationsfilter.
Beispiel: TM3 HgP für eine Maske mit Gebläse und Kombinationsfilter gegen Quecksilber-
dampf und Partikeln zum Einsatz bis zum 500fachen des Grenzwertes.

Geräteklasse VdGW Bemerkungen, Einschränkungen

Masken mit Gebläse u. Partikelfilter

TM1P 10 Bei Geräteklasse TM1P keine Verwen-
dung gegen radioaktive Stoffe sowie 
luftgetragene biologische Arbeitsstoffe 
der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme

TM2P 100

TM3P 500

Tabelle 17: Anwendung von Masken mit Gebläse und Partikelfiltern

Geräteklasse VdGW Bemerkungen, Einschränkungen

Masken mit Gebläse und Gasfilter*)

TM1 Gasfilterklasse 1**) 10 Bei Geräten der Klasse TM1 keine Ver-
TM1 Gasfilterklasse 2 wendung gegen radioaktive Gase.
TM1 Gasfilterklasse 3

TM2 Gasfilterklasse 1 100
TM2 Gasfilterklasse 2
TM2 Gasfilterklasse 3

TM3 Gasfilterklasse 1 500
TM3 Gasfilterklasse 2
TM3 Gasfilterklasse 3

Tabelle 18: Anwendung von Masken mit Gebläse und Gasfiltern

*)   Sofern damit nicht bereits die auf das Gasaufnahmevermögen bezogenen höchstzulässigen Einsatzkonzen-
trationen für Gasfilter in Gebläsefiltergeräten von 0,05 Vol.-% in Gasfilterklasse 1, 0,1 Vol.-% in Gasfilter-
klasse 2 und 0,5 Vol.-% in Gasfilterklasse 3 überschritten werden.

**) Bei AX- und SX-Filtern gibt es nur eine Gasfilterklasse.
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A 1.3.4.2.3 Filtergeräte mit Gebläse und Helm oder Haube

Filtergeräte mit Gebläse und Helm oder Haube besitzen einen Helm oder eine Haube als
Atemanschluss. Die Ausatemluft und die überschüssige Luft strömen durch Ausatemventile
oder andere Vorrichtungen in die Umgebungsatmosphäre ab. Der Atemanschluss darf bei
diesen Geräten nur dann als Helm bezeichnet werden, wenn über die Anforderungen als
Atemschutzgerät hinaus auch die sicherheitstechnischen Anforderungen an Industrie-
schutzhelme erfüllt werden.

Helme oder Hauben sind als „offene“ Atemanschlüsse nicht für die Verwendung
mit Filtern ohne Gebläse geeignet. Hauben oder Helme mit Rundgewindean-
schlüssen dürfen deshalb nicht mit Schraubfiltern eingesetzt werden, wenn kein
Gebläse verwendet wird.

Hauben/Helme mit Filtern und Gebläse schließen am Gesicht nicht so dicht wie
Masken ab, sodass solche Systeme empfindlich sind gegen stärkere Umge-
bungsluftbewegungen sowie gegen Überatmen, d.h. das Einatemvolumen ist
zeitweise höher als das vom Gebläse zur Verfügung gestellte Luftvolumen,
besonders bei sehr schwerer Arbeit. Kommen solche Geräte bei sehr hoher
Arbeitsleistung, bei Arbeiten im Freien, in Bereichen mit starker Thermik oder in
Bereichen mit hohen Luftgeschwindigkeiten zum Einsatz, beispielsweise auf
offenen Fahrzeugen oder im Freien, ist die ausreichende Schutzwirkung im Ein-
zelfall zu überprüfen.

Ein Nachlassen der Gebläseleistung ist vom Gerätträger bei Geräten mit Helm
oder Haube ohne Warneinrichtung im Allgemeinen nicht zu bemerken. Bei deut-
lich reduzierter Gebläseleistung oder Totalausfall des Gebläses ist eine nen-
nenswerte Atemschutzfunktion nicht mehr zu erwarten. Die Kohlenstoffdioxid-
anreicherung unter dem Helm/Haube kann schnell so bedrohlich hoch werden
und der Sauerstoffgehalt so stark absinken, dass Erstickungsgefahr entstehen
kann. Bei Geräten der Geräteklasse TH3 ist grundsätzlich eine Warneinrichtung
vorgeschrieben. Der Einsatz von Geräten der Geräteklassen TH1 und TH2 ohne
Warneinrichtung wird nicht mehr empfohlen.

Siehe Bilder 18 und 19.
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Bild 18: Filtergeräte mit Gebläse und Haube oder Helm und einem Hauptfilter

A 1.3.4.2.3.1 Partikelfiltergeräte mit Gebläse und Helm oder Haube

Die Geräte werden nach ihrer Atemschutzleistung in drei Geräteklassen eingeteilt:
TH1P, TH2P, TH3P.

Geräteklasse VdGW Bemerkungen, Einschränkungen

Helme/Hauben mit
Gebläse und Partikelfiltern

TH1P 5

TH2P 20

TH3P 100

Tabelle 19: Anwendung von Helmen/Hauben mit Gebläse und Partikelfiltern

Die „offenen“ Atemanschlüsse (Helm oder
Haube) bieten bei Ausfall oder Schwächer-
werden des Gebläses keinen ausreichenden
Schutz. Deshalb dürfen Geräte ohne ent-
sprechende Warneinrichtung und Geräte der
Klasse TH1P nicht gegen krebserzeugende,
sehr giftige und radioaktive Stoffe sowie luft-
getragene biologische Arbeitsstoffe der
Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme einge-
setzt werden.

1 Atemanschlüsse
2 Geräteanschlussstück
3 Atemschlauch
4 Verbindungsstück

5 Filter
6 Filteraufnahme
7 Batterie und Gebläse
8 Tragegurt

4

7

8 3

5

6

2

Haube Helm
Strahlerhaube Schweißerhaube

1 1
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1 Filter
2 Vorfilter
3 Gebläse
4 Sichtscheibe
5 Kopfbänderung
6 Gesichtsabdichtung
7 Batterie
8 Leibgurt oder Tragegurt

Bild 19: Gebläsefilter mit Helm

A 1.3.4.2.3.2 Gas- oder Kombinationsfiltergeräte mit Gebläse und Helm oder Haube

Diese Geräte werden nach ihrer Atemschutzleistung in drei Geräteklassen eingeteilt.

Die Angaben in dieser Tabelle gelten sinngemäß auch für Kombinationsfilter. Beispiel:
TH3 HgP für Helm oder Haube mit Gebläse und Kombinationsfilter gegen Quecksilberdampf
und Partikeln zum Einsatz bis zum 100fachen des Grenzwertes.

A 1.4 Isoliergeräte

Isoliergeräte wirken unabhängig von der Umgebungsatmosphäre und bieten Schutz gegen
Sauerstoffmangel und schadstoffhaltige Atmosphäre.
Sie werden in folgende Haupttypen unterteilt:

Geräteklasse VdGW Bemerkungen, Einschränkungen

Helme/Hauben mit
Gebläse und Gasfiltern*)

TH1 Gasfilterklasse 1**) 5
TH1 Gasfilterklasse 2
TH1 Gasfilterklasse 3

TH2 Gasfilterklasse 1 20
TH2 Gasfilterklasse 2
TH2 Gasfilterklasse 3

TH3 Gasfilterklasse 1 100
TH3 Gasfilterklasse 2
TH3 Gasfilterklasse 3

Tabelle 20: Anwendung von Helmen/Hauben mit Gebläse und Gasfiltern

„Offene“ Atemanschlüsse (Helm oder Haube) bie-
ten bei Ausfall oder Schwächerwerden des Geblä-
ses keinen ausreichenden Schutz. Geräte ohne
Warneinrichtung und Geräte der Klasse TH1 dür-
fen nicht gegen krebserzeugende, sehr giftige
oder radioaktive Gase und Dämpfe, luftgetragene
biologische Arbeitsstoffe oder Risikogruppen 2
und 3 sowie Enzyme eingesetzt werden. Bei Gerä-
ten mit Kombinationsfilter gelten die jeweiligen
Einschränkungen für die Gas- und Partikelfilter.

*)   Sofern damit nicht bereits die auf das Gasaufnahmevermögen bezogenen höchstzulässigen Einsatzkonzen-
trationen für Gasfilter in Gebläsefiltergeräten von 0,05 Vol.-% in Gasfilterklasse 1, 0,1 Vol.-% in Gasfilter-
klasse 2 und 0,5 Vol.-% in Gasfilterklasse 3 überschritten werden.

**) Bei AX- und SX-Filtern gibt es nur eine Gasfilterklasse.

1

2

3

4

5

6 7
8
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Isoliergeräte
(von der Umgebungsatmosphäre unabhängig wirkende Atemschutzgeräte)

nicht frei tragbare 

Isoliergeräte

frei tragbare

Isoliergeräte

Frischluft Schlauchgeräte Behältergeräte

Frischluft Saugschlauchgeräte
mit Druckluft

(kurz: Pressluftatmer)

Frischluft-Druckschlauchgeräte
mit Handgebläse

mit Druckluft mit Überdruck
(kurz: Überdruckpressluftatmer)

Frischluft-Druckschlauchgeräte
mit Motorgebläse

Druckluft-Schlauchgeräte Regenerationsgeräte

mit Regelventil
(kontinuierlicher Luftstrom)

mit
Drucksauerstoff

mit
Lungenautomat

mit
Flüssigsauerstoff

mit Lungenautomat
mit Überdruck

mit
Chemikalsauerstoff

Bild 20: Einteilung der Isoliergeräte
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A 1.4.1 Nicht frei tragbare Isoliergeräte (Schlauchgeräte)

Bei Schlauchgeräten gelangt die benötigte Atemluft über Zuführungsschläuche zum
Atemanschluss. Wegen der begrenzten Schlauchlänge sind die Geräte ortsabhängig und die
Bewegungsfreiheit des Trägers ist hiermit eingeschränkt.

Zu unterscheiden sind:
– Frischluft-Schlauchgeräte, bei denen Atemluft aus einer schadstofffreien Atmosphäre

mit ausreichend Sauerstoff entnommen wird,
und

– Druckluft-Schlauchgeräte, bei denen Atemluft aus Druckluftflaschen, -netzen oder Luft-
verdichtern geliefert wird.

Mit Ausnahme derjenigen Geräte, die zur Atemluftversorgung Druckluftflaschen haben, sind
Schlauchgeräte Zeit unabhängig, da ihr Atemluftvorrat praktisch unbegrenzt ist.

A 1.4.1.1 Frischluft-Saugschlauchgeräte

Bei Frischluft-Saugschlauchgeräten nach DIN EN 138 werden als Atemanschluss Vollmaske
oder Mundstückgarnitur verwendet. Die erforderliche Atemluft wird mittels Lungenkraft des
Gerätträgers durch einen Frischluft-Zuführungsschlauch angesaugt. Die Ausatemluft strömt
in die Umgebungsatmosphäre.

Ein vollständiges Frischluft-Saugschlauchgerät mit Vollmaske als
Atemanschluss besteht aus den in Bild 21 dargestellten Bauteilen.

1 Atemanschluss (Vollmaske)
2 Geräteanschlussstück
3 Atemschlauch
4 Frischluft-Zuführungsschlauch
5 Verbindungsstück
6 Leibgurt
7 Endtülle mit Anker
8 Schutzsieb (Grobstaubfilter)

Bild 21: Frischluft-Saugschlauchgerät

1

23

4

5

6
7
8

3
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Länge und Innendurchmesser des Frischluft-Zuführungsschlauches werden durch den
höchstzulässigen Einatemwiderstand des Gerätes bestimmt. Bei einem Innendurchmesser
von ca. 25 mm sind Schlauchlängen von 10 bis 20 m erreichbar.

Der Frischluft-Zuführungsschlauch darf nicht aus mehreren Schläuchen zusammengesetzt
sein.

Ein hitzebeständiger Schlauch sollte für den Fall ausgewählt werden, dass er mit heißen
Oberflächen in Berührung kommen könnte.

Der Schlauch muss am Ansaugende mit einer Befestigungsmöglichkeit und einem Schutz-
sieb gegen Fremdkörper versehen sein.

Frischluft-Saugschlauchgeräte dürfen bis zum 1000fachen des Grenzwertes eingesetzt wer-
den.

A 1.4.1.2 Frischluft-Druckschlauchgeräte

Frischluft-Druckschlauchgeräte unterscheiden sich von Frischluft-Saugschlauchgeräten im
Wesentlichen dadurch, dass die Atemluft dem Gerät unter leichtem Überdruck zugeführt
wird.

A 1.4.1.2.1 Geräte mit Voll- oder Halbmaske oder Mundstückgarnitur

Bei diesen Geräten entweichen die Ausatemluft und eventuell vorhandene Überschussluft
durch das Ausatemventil des Atemanschlusses. Durch diese Anordnung wird erreicht, dass
im Frischluft-Zuführungsschlauch und überwiegend auch im nachgeschalteten Gerätesys-
tem ein geringer Überdruck herrscht.

An der Tragevorrichtung kann sich ein Atembeutel befinden, der als Ausgleichs-
behälter und zur Deckung des Spitzenbedarfs dient.

Frischluft-Druckschlauchgeräte mit Regelventil ohne Atembeutel müssen entsprechend dem
jeweiligen Atemluftverbrauch nachgeregelt werden können. Sofern der geforderte Mindest-
volumenstrom bauartbedingt sichergestellt ist, kann auf einen Luftmengenmesser verzich-
tet werden.

Die Abmessungen des Frischluft-Zuführungsschlauches (Innendurchmesser und
Länge) sowie die Lieferleistung der dazugehörigen Atemluftversorgung sind so
ausgelegt, dass der maximal zulässige Einatemwiderstand des Gesamtgerätes
(einschließlich Atemanschluss) nicht überschritten wird. Bei der Verwendung
von Frischluft-Zuführungsschläuchen mit einem Innendurchmesser von ca.
25 mm werden Schlauchlängen von etwa 50 m erreicht.

Bei Geräten ohne Atembeutel ist das Regelventil – sofern vorhanden – so aus-
gelegt, dass es in geschlossener Stellung einen Volumenstrom von mindestens
120 l/min und in offener Stellung einen Volumenstrom von mindestens
300 l/min liefert.

Handgebläse und Handblasebalg sind so ausgelegt, dass sie von einer Person
bei der vom Hersteller festgelegten Mindestluftmenge kontinuierlich für eine
Zeit von 30 min bedient werden können. Die dem Gerätträger zugeführte Luft
muss Atemluftqualität besitzen.
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Frischluft-Druckschlauchgeräte werden entsprechend der mechanischen Belastbarkeit der
Schläuche und ihrer Verbindungen in folgende Klassen eingeteilt:
– Klasse 1: Geräte in leichter Bauart,
– Klasse 2: Geräte in schwerer Bauart.

Die Geräte beider Klassen bieten den gleichen Schutz.

Frischluft-Druckschlauchgeräte mit Vollmaske und Regelventil dürfen bis zum 1000fachen
des Grenzwertes (GW) eingesetzt werden.

Frischluft-Druckschlauchgeräte mit Halbmaske und Regelventil dürfen bis zum 100fachen
des Grenzwertes (GW) eingesetzt werden.

A 1.4.1.2.2 Geräte mit Atemschutzhaube, Atemschutzhelm oder Atemschutzanzug

Frischluft-Druckschlauchgeräte mit Atemschutzhaube oder Atemschutzhelm nach DIN EN
269 entsprechen in ihrem Aufbau weitgehend den Frischluft-Druckschlauchgeräten mit Voll-,
Halbmasken oder Mundstückgarnituren. Der dem Gerät zuzuführende Volumenstrom ist ab-
hängig von der Konstruktion der Atemschutzhaube bzw. des Atemschutzhelmes. Er ist vom
Hersteller so ausgelegt, dass der Träger auch bei schwerer Arbeit mit ausreichend Atemluft
versorgt wird und sich keine gefährliche Anreicherung von Kohlenstoffdioxid in der Einatem-
luft im Haubeninneren bilden kann.

Für Geräte mit Atemschutzhaube oder -helm gibt es eine Anzeigevorrichtung, mit der vor
dem Einsatz überprüft werden kann, ob der vom Hersteller vorgesehene Mindestvolumen-
strom während des Gebrauchs erreicht oder überschritten wird.

Ferner besitzen diese Geräte eine Einrichtung, die den Gerätträger bei Unterschreiten des
Mindestvolumenstromes warnt.

Die Ausatem- und Überschussluft wird entweder an der Begrenzung des Atemanschlusses
oder über ein oder mehrere Überschussventile abgegeben.

Diese Geräte werden entsprechend ihrer mechanischen Belastbarkeit in folgende Klassen
eingeteilt:
– Klasse 1: Geräte in leichter Bauart,
– Klasse 2: Geräte in schwerer Bauart.

Die Geräte beider Klassen bieten den gleichen Schutz.

Frischluft-Druckschlauchgeräte mit Haube oder Helm dürfen bis zum 100fachen des Grenz-
wertes eingesetzt werden.

Die beschriebenen Geräte werden nach ihrer Atemschutzleistung gemäß Tabelle 21 unter-
schieden.
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Geräteart VdGW Bemerkungen, Einschränkungen

Frischluft-Druckschlauchgeräte mit 100 Offener Atemanschluss mit Gefahr des
Haube oder Helm oder Atemschutz- „Überatmens“. Anders als bei Filterge-
anzug räten mit Gebläse kann bei diesen Ge-

räten bei größerem Luftbedarf der Luft-
volumenstrom nachgeregelt werden.

Frischluft-Druckschlauchgerät mit 100
Halbmaske (mit Regelventil und 
Konstantdosierung)

Frischluft-Saugschlauchgerät mit 1000
Vollmaske oder Mundstückgarnitur

Frischluft-Druckschlauchgerät mit 1000
Vollmaske oder Mundstückgarnitur 
(mit Regelventil und Konstant-
dosierung)

Tabelle 21: Auswahl von Frischluft-Druckschlauch- bzw. -Saugschlauchgeräten
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Das maximale Gerätegewicht beträgt bei einem 4-Stunden-Gerät 16 kg im einsatzbereiten
Zustand mit Atemanschluss und voller Flasche.

Entsprechend der sich bei der Atmung im Atemanschluss einstellenden Druckverhältnisse
gibt es Geräte in Normaldruckausführung oder in Überdruckausführung.

Für besondere Einsatzzwecke, z.B. unter erhöhtem Umgebungsdruck, werden aus atem-
physiologischen Gründen so genannte „Mischgas-Kreislaufgeräte“ mit vorgefertigtem
Druck-Sauerstoff/Stickstoff-Gemisch verwendet (üblicherweise aus 60 Vol.-% Sauerstoff
und 40 Vol.-% Stickstoff ).

1 Tragevorrichtung
2 Atemanschluss

(Vollmaske oder Mundstückgarnitur)
3 Geräteanschlussstück
4 Ausatemventil
5 Ausatemschlauch
6 Einatemschlauch
7 Einatemventil
8 Speichelfänger
9 Atembeutel
10 Warneinrichtung
11 Überdruckventil
12 Regenerationspatrone
13 Spüleinrichtung
14 Sauerstoff-Zuführungsleitung
15 Lungenautomat
16 Druckminderer
17 Sauerstoff-Zuschussventil
18 Manometerleitung
19 Manometer
20 Sauerstoff-Flasche oder

Sauerstoff/Stickstoff-Flasche
21 Flaschenventil
22 Kühler

Bild 25: Regenerationsgerät mit Drucksauerstoff

1
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3

4
56
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3

89
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A 1.4.2.2.1.2 Kurzzeit-Druck-Sauerstoffschutzgeräte für leichte Arbeit

Kurzzeit-Regenerationsgeräte mit Drucksauerstoff für leichte Arbeit nach DIN 58 651-2 wer-
den nach der nominellen Haltezeit, die durch Prüfung mit einer künstlichen Lunge bei einem
Minutenvolumen von 35 l bestimmt wird, in folgende Geräteklassen eingeteilt:

Geräteklasse Nominelle Haltezeit (min)

D 15 L 15

D 23 L 23

D 30 L 30

Tabelle 26: Klasseneinteilung der Kurzzeit-Druck-Sauerstoffschutzgeräte für leichte
Arbeit

Die tatsächliche Gebrauchsdauer kann in Abhängigkeit vom Atemminutenvolumen von der
nominellen Haltezeit abweichen.

Die gebrauchsfertigen Geräte mit Atemanschluss wiegen zwischen 3 und 5 kg.

Die Geräte sind für leichte Arbeit, z.B. Kontrollen, Inspektionen, Schalt- und Bedienarbeiten,
ausgelegt. Sie sind nicht geeignet für Brandbekämpfung und dort, wo Gefahren durch Hitze,
Flammen oder Funkenflug bestehen. Das Funktionsprinzip dieser kleineren und kompakten
Geräte ähnelt dem der Geräte für Arbeit und Rettung. Als Sauerstoffdosierung wird Kons-
tantdosierung oder Mischdosierung (konstant und atemgesteuert) verwendet. Eine Kühlung
der Atemluft ist bei diesen Geräten nicht vorgesehen.

Die Geräte werden im Allgemeinen vor der Brust getragen. Die Verbindung zwischen Gerät
und Atemanschluss erfolgt mit nur einem Atemschlauch, in dem Pendelatmung herrscht.

Gegen Beschädigung durch äußere Einflüsse, beim Tragen am Mann, Transport auf Maschi-
nen und Fahrzeugen sind die Geräteteile in einem Tragebehälter oder in einem Gehäuse
untergebracht.

Alle Geräte sind mit einer Warneinrichtung ausgerüstet, die den Gerätträger spätestens bei
2/3 der nominellen Haltezeit optisch und akustisch warnt.

A 1.4.2.2.2 Regenerationsgeräte mit Chemikalsauerstoff
(Chemikal-Sauerstoff-(KO2)schutzgeräte)

Bei Chemikal-Sauerstoffgeräten (KO2) reagieren der Wasserdampf und das Kohlenstoff-
dioxid (CO2) des ausgeatmeten Atemgases mit dem Inhalt der Chemikalpatrone, der aus
Kaliumdioxid (KO2) besteht. Hierdurch entwickelt sich Sauerstoff im Überschuss und strömt
in den Atembeutel. Die Sauerstoffentwicklung ist quasi atemgesteuert ohne Lungenauto-
mat. Der Gerätträger atmet aus dem Atembeutel durch den Einatemschlauch und das Ein-
atemventil ein. Überschüssiger Sauerstoff entweicht über ein Überdruckventil in die Um-
gebungsatmosphäre.

Als Atemanschluss werden Vollmaske oder Mundstückgarnitur mit Schutzbrille verwendet.
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Ein Chemikal-Sauerstoffgerät (KO2) besteht aus den in Bild 26 dargestellten Bauteilen:

1 Atemanschluss
(Vollmaske oder Mundstückgarnitur)

2 Geräteanschlussstück
3 Einatemventil
4 Ausatemventil
5 Einatemschlauch
6 Ausatemschlauch
7 Atemschlauchanschlussstück
8 Chemikalpatrone (zur Sauerstoff-

entwicklung und CO2-Aufnahme)
9 Atembeutel
10 Überdruckventil
11 Tragevorrichtung
12 Chlorat-Starter

Bild 26: Regenerationsgerät mit Chemikalsauerstoff (KO2)

A 1.4.2.2.2.1 Chemikal-Sauerstoff(KO2)schutzgeräte für Arbeit und Rettung

Diese Geräte nach DIN 58 652-2 werden nach der nominellen Haltezeit in folgende Geräte-
klassen eingeteilt:

Geräteklasse Nominelle Haltezeit (min)

K 30 S 30

K 60 S 60

K 120 S 120

K 240 S 240

Tabelle 27: Klasseneinteilung der Chemikal-Sauerstoff(KO2)schutzgeräte für Arbeit und
Rettung

Die tatsächliche Gebrauchsdauer kann in Abhängigkeit vom Atemminutenvolumen von der
nominellen Haltezeit abweichen.

Die gebrauchsfertigen Geräte mit Atemanschluss wiegen zwischen 10 kg (Gerät K 30 S) und
16 kg (Gerät K 240 S).

Geräte für Arbeit und Rettung werden im Allgemeinen auf dem Rücken getragen. Z.B. Rege-
nerationspatrone, Atembeutel, sind gegen Beschädigung durch äußere Einflüsse, beim Tra-
gen am Mann, oder Transport auf Maschinen und Fahrzeugen mit einer Abdeckung versehen.
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Die Geräte sind mit einer Warneinrichtung ausgerüstet, welche den Sauerstoffvorrat optisch
anzeigt und den Gerätträger spätestens bei einer Restkapazität von 20 % optisch und akus-
tisch warnt.

A 1.4.2.2.2.2 Kurzzeit-Chemikal-Sauerstoff(KO2)schutzgeräte für leichte Arbeit

Diese Geräte nach DIN 58 652-2 werden nach der nominellen Haltezeit in folgende Geräte-
klassen eingeteilt:

Geräteklasse Nominelle Haltezeit (min)

K 15 L 15

K 23 L 23

K 30 L 30

Tabelle 28: Klasseneinteilung der Kurzzeit-Chemikal-Sauerstoff(KO2)schutzgeräte für
leichte Arbeit

Die tatsächliche Gebrauchsdauer kann, in Abhängigkeit vom Atemminutenvolumen, von der
nominellen Haltezeit abweichen.
Die gebrauchsfertigen Geräte mit Atemanschluss wiegen zwischen 3 und 5 kg.
Die Geräte sind für leichte Arbeiten, z.B. Kontrollen, Inspektionen, Schalt- und Bedienarbei-
ten, ausgelegt. Sie sind nicht geeignet für Brandbekämpfung und dort, wo Gefahren durch
Hitze, Flammen oder Funkenflug bestehen.

Das Funktionsprinzip dieser kleinen und kompakten Geräte ähnelt dem der Geräte für
Arbeit und Rettung.

Diese Geräte werden im Allgemeinen vor der Brust getragen. Die Verbindung zwischen
Gerät und Atemanschluss erfolgt meistens durch nur einen Atemschlauch, in dem Pendel-
atmung herrscht.

Die Geräte sind mit einer Warneinrichtung ausgerüstet, die den Gerätträger spätestens mit
Ablauf von 2/3 der nominellen Haltezeit optisch und akustisch warnt.

A 1.4.2.2.3 Regenerationsgeräte mit Chemikalsauerstoff
(Chemikal-Sauerstoff (NaClO3)schutzgeräte)

Bei diesen Geräten wird Sauerstoff durch thermische Zersetzung von Natriumchlorat
(NaClO3) entwickelt. Nach Zündung der Chemikalpatrone durch einen Starter wird eine
konstante Sauerstoffmenge frei, die den Bedarf auch bei hoher Belastung abdeckt.

Die Sauerstoffentwicklung kann nach Beginn nicht mehr unterbrochen werden. Die Einsatz-
zeit ist wegen der konstanten Sauerstoffabgabe nicht variabel; nominelle und effektive
Haltezeit sind deshalb identisch.

Überschüssiges Atemgas entweicht über eine Überschusseinrichtung in die Umgebungs-
atmosphäre.
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Das Ausatemgas wird in einer Regenerationspatrone, welche mit CO2-Absorptionsmittel,
z.B. Atemkalk, gefüllt ist, vom ausgeatmeten Kohlenstoffdioxid befreit. Das regenerierte
Atemgas strömt in einen Atembeutel, wo es zur Einatmung wieder zur Verfügung steht. Das
Atemgas kann zwischen Atemanschluss und Gerät in Pendelatmung (nur ein Atemschlauch)
und Kreislaufatmung (Ausatem- und Einatemschlauch) strömen. Als Atemanschluss werden
Vollmaske oder Mundstückgarnitur mit Schutzbrille verwendet.

Regenerationsgeräte mit Chemikalsauerstoff (NaClO3) bestehen aus den in Bild 27 darge-
stellten Bauteilen.

1 Atemanschluss
2 Ausatemschlauch
3 Atembeutel
4 Überdruckventil
5 Regenerationspatrone (CO2-Absorber)
6 Chloratkerze (O2-Erzeuger)
7 Leibgurt
8 Schultergurt
9 Warn- und Anzeigegerät
10 Kühler
11 Einatemschlauch

Bild 27: Regenerationsgerät mit Chemikalsauerstoff (NaClO3)

A 1.4.2.2.3.1 Chemikal-Sauerstoff(NaClO3)schutzgeräte für Arbeit und Rettung

Diese Geräte nach DIN 58 652-4 werden nach den Druckverhältnissen im Atemanschluss in
Normaldruckausführung oder in Überdruckausführung betrieben. In Verbindung mit der
nominellen Haltezeit werden sie in folgende Geräteklassen eingeteilt:

Geräteklasse Nominelle Haltezeit

Normaldruck Überdruck
(min)

C 30 SN C 30 SP 30

C 60 SN C 60 SP 60

C 120 SN C 120 SP 120

C 240 SN C 240 SP 240

Tabelle 29: Klasseneinteilung der Chemikal-Sauerstoff(NaClO3)schutzgeräte für Arbeit
und Rettung
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Die gebrauchsfertigen Geräte mit Atemanschluss wiegen zwischen 10 kg (Gerät C 30) und
16 kg (Gerät C 240).

Die Geräte für Arbeit und Rettung werden im Allgemeinen auf dem Rücken getragen.

Die Geräte sind mit einer Warneinrichtung ausgerüstet, welche den Sauerstoffvorrat optisch
anzeigt und den Gerätträger spätestens bei einer Restkapazität von 20 % optisch und akus-
tisch warnt.

A 1.4.2.2.3.2 Kurzzeit-Chemikal-Sauerstoff(NaClO3)schutzgeräte für leichte Arbeit

Diese Geräte nach DIN 58 652-3 werden nach der nominellen Haltezeit in folgende Geräte-
klassen eingeteilt:

Geräteklasse Nominelle Haltezeit (min)

C 15 L 15

C 23 L 23

C 30 L 30

Tabelle 30: Klasseneinteilung der Kurzzeit-Chemikal-Sauerstoff(NaCIO3)schutzgeräte
für leichte Arbeit

Die gebrauchsfertigen Geräte mit Atemanschluss wiegen zwischen 3 kg (Gerät C 15 L) und
5 kg (Gerät C 30 L).

Die Geräte sind für leichte Arbeit, z.B. Kontrollen, Inspektionen, Schalt- und Bedienarbeiten,
ausgelegt. Sie sind nicht geeignet für Brandbekämpfung und dort, wo Gefahren durch Hitze,
Flammen oder Funkenflug bestehen.

Die Geräte werden im Allgemeinen vor der Brust getragen. Die Verbindung zwischen Gerät
und Atemanschluss erfolgt durch nur einen Atemschlauch, in dem Pendelatmung herrscht.

Die Geräte sind mit einer Warneinrichtung ausgerüstet, die den Gerätträger spätestens mit
Ablauf von 2/3 der nominellen Haltezeit optisch und akustisch warnt.
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A 1.4.3 Atemschutzgeräte für Selbstrettung

Atemschutzgeräte für Selbstrettung sind wie folgt eingeteilt:

A 1.4.3.1 Filtergeräte für Selbstrettung (Fluchtfiltergerät)

Filtergeräte für Selbstrettung wirken abhängig von der Umgebungsluft. Ein vollständiges
Gerät besteht aus einem Atemanschluss und einem oder mehreren damit so verbundenen
Gas-, Partikel- oder Kombinationsfilter(n), dass ein unbeabsichtigtes Lösen der Filter nicht
möglich ist. Die Geräte werden gebrauchsfertig in einem ausreichend dichten Behälter auf-
bewahrt.

A 1.4.3.1.1 Fluchtfiltergeräte mit Vollmaske, Halbmaske oder Mundstückgarnitur
als Atemanschluss

Fluchtfiltergeräte mit Vollmaske, Halbmaske oder Mundstückgarnitur als Atemanschluss
entsprechen in ihrem Aussehen und ihrer Wirkungsweise den Filtergeräten. Lediglich in
ihren Verpackungen sind die besonderen Anforderungen an ein Fluchtgerät berücksichtigt.

Für Filterselbstretter stehen für Ausbildungszwecke Übungsgeräte zur
Verfügung.

Atemschutzgeräte für Selbstrettung

Filtergeräte 

abhängig von der
Umgebungsatmosphäre wirkend

Isoliergeräte

unabhängig von der
Umgebungsatmosphäre wirkend

Filtergeräte mit Gasfilter
Filtergeräte mit Partikelfilter

Filtergeräte mit Kombinationsfilter
Behältergeräte
mit Druckluft

(kurz: Druckluft-
selbstretter)

Regenerationsgeräte
mit Drucksauerstoff

(kurz: Druck-Sauerstoff-
selbstretter)

Regenerationsgeräte mit
chemisch gebundenem

Sauerstoff (kurz: Chemi-
kal-Sauerstoffselbstretter)

Behältergeräte Regenerationsgeräte

Bild 28: Einteilung der Atemschutzgeräte für Selbstrettung



105

GUV-R 190

A 1.4.3.1.2 Fluchtfiltergeräte mit Haube als Atemanschluss

Diese Gerätegruppe hat als Atemanschluss eine Vollmaske oder Halbmaske, die fest mit der
Haube verbunden ist. Die Haube bedeckt den Kopf und unter Umständen Hals und Schulter.
Der Vorteil dieser Ausführungsform ist, dass hierbei auch die Haare, der Kopf und die Augen
vor Reizstoffen bzw. Wärme geschützt werden. Nach der Art der verwendeten Filter unter-
scheidet man:
– Filtergeräte mit Haube nach DIN EN 403 bei Bränden, die mit Kombinationsfiltern aus-

gerüstet sind, die auch gegen das giftige Kohlenstoffmonoxid schützen. Sie bieten
einen Schutz für z.B. 15 Minuten.

– Filtergeräte mit Haube (Industriefluchthaube), die mit Kombinationsfiltern ausgerüstet
sind, aber keinen Schutz gegen Kohlenstoffmonoxid bieten.

A 1.4.3.2 Isoliergeräte für Selbstrettung

Isoliergeräte für Selbstrettung sind von der Umgebungsatmosphäre unabhängig wirkende
Atemschutzgeräte.

Nach dem Vorrat an Atemluft oder Sauerstoff unterscheidet man:
– Behältergeräte mit Druckluft (Druckluftselbstretter),
– Regenerationsgeräte mit Drucksauerstoff (Druck-Sauerstoffselbstretter),
– Regenerationsgeräte mit Chemikalsauerstoff (KO2), (KO2-Selbstretter),
– Regenerationsgeräte mit Chemikalsauerstoff (NaClO3), (Chloratselbstretter).

Als Atemanschluss werden im Allgemeinen Mundstückgarnituren mit Schutzbrillen oder
Vollmasken, aber auch Atemschutzhauben verwendet.

A 1.4.3.2.1 Behältergeräte mit Druckluft

A 1.4.3.2.1.1 Behältergeräte mit Druckluft für Selbstrettung mit Vollmaske oder
Mundstückgarnitur (Druckluftselbstretter)

Diese Geräte werden nach ihrer nominellen Haltezeit in Stufen von 5 min eingeteilt.

Der Atemluftvorrat von mindestens 200 l wird in einer Druckluftflasche mitgeführt. Der ma-
ximale Fülldruck der Druckluftflasche kann 200 oder 300 bar betragen. Die Reduzierung des
Flaschendruckes kann entweder zweistufig mittels Druckminderer und Lungenautomat oder
einstufig erfolgen.

Das Gerät ist mit einer Druckanzeigevorrichtung (Druckmessgerät, Indikator) ausgerüstet,
an welcher der Füllzustand der Druckluftflasche abgelesen werden kann.

Entsprechend den sich bei der Beatmung im Atemanschluss einstellenden Druckverhältnis-
sen, gibt es Geräte in Normaldruckausführung oder in Überdruckausführung.

Man unterscheidet zwischen Geräten für stationäres Bereithalten und Mitführgeräten.

Geräte für stationäres Bereithalten sind in einem Behälter so aufbewahrt, dass sie gegen
Einwirkung von Schadstoffen und Witterung geschützt sind. Bei der Entnahme des Gerätes
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aus dem Behälter öffnet sich der Flaschenverschluss selbsttätig. In Offenstellung muss die-
ser gegen unbeabsichtigtes Schließen gesichert sein.

Mitführgeräte sind so geschützt, dass ein einfaches Öffnen und Anlegen möglich ist. Das
Gerätegewicht des gebrauchsfertigen Druckluftselbstretters liegt unter 5 kg.

Ein Behältergerät mit Druckluft für Selbstrettung (Druckluftselbstretter) nach DIN EN 402
besteht aus den in Bild 29 dargestellten Bauteilen.

1 Tragevorrichtung
2 Tragebänderung
3 Druckminderer
4 Lungenautomat
5 Druckluftflasche
6 Flaschenventil
7 Atemanschluss (Vollmaske)

Bild 29: Druckluftselbstretter

A 1.4.3.2.1.2 Behältergeräte mit Druckluft mit Haube (Druckluftselbstretter mit Haube)

Druckluftselbstretter mit Haube nach DIN EN 1146 werden nach ihrer nominellen Haltezeit in
Stufen von 5 min eingeteilt.

Sie ermöglichen dem Benutzer die Atmung aus einer mit einem kontinuierlichen Luftvolu-
menstrom versorgten Atemschutzhaube. Die Atemluft wird einer oder mehreren Druckluft-
flasche(n) entnommen. Ausatem- und Überschussluft entweichen aus der Haube durch ein
Ausatemventil (falls vorhanden) oder an den Begrenzungen der Haube direkt in die Umge-
bungsatmosphäre. Die Druckluftflasche wird entweder durch ein Schnellöffnungsventil oder
eine gleichartige Einrichtung geöffnet. Die Haube darf erst angelegt werden, wenn vorher
die Druckluftflasche(n) geöffnet ist (sind). Unter Hauben ohne Luftzufuhr besteht Erstickungs-
gefahr.

Das Gerät ist mit einem Druckanzeiger ausgerüstet, an welchem der Füllzustand der Druck-
luftflasche(n) abgelesen werden kann.

Geräte, die längere Zeit mitgeführt werden müssen, dürfen einschließlich Tragebehälter
nicht mehr als 5 kg wiegen. Werden die Geräte stationär bereitgehalten, ist ein Gewicht bis
7 kg zulässig.
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A 1.4.3.2.2 Druck-Sauerstoffselbstretter

Ein Regenerationsgerät mit Drucksauerstoff für Selbstrettung (Druck-Sauerstoffselbstretter)
nach DIN EN 13 794 besteht aus den in Bild 30 dargestellten Bauteilen. Der zur Atmung not-
wendige Sauerstoff wird in einer Sauerstoff-Flasche mit einem maximalen Fülldruck bis zu
300 bar mitgeführt.

Bei Druck-Sauerstoffselbstrettern gelangt das Ausatemgas vom Atemanschluss über einen
Atemschlauch und eine Regenerationspatrone in den Atembeutel, der zur Speicherung des
Atemgases dient. Die Regenerationspatrone enthält ein CO2-Absorptionsmittel, z.B. Atem-
kalk, welches das in der Ausatemluft enthaltene Kohlenstoffdioxid bindet. Das regenerierte
Atemgas gelangt aus dem Atembeutel über den Atemschlauch wieder zum Atemanschluss.
Im Atemschlauch herrscht Pendelatmung. Als Atemanschluss wird eine Vollmaske oder eine
Mundstückgarnitur mit Schutzbrille verwendet.

Zum Ersatz des vom Gerätträger verbrauchten Sauerstoffs wird durch Konstantdosierung
oder durch atemgesteuerte Dosierung oder eine geeignete Kombination beider Sauerstoff
aus dem Vorrat dem Atemkreislauf zugeführt. Überschüssiges Atemgas kann über ein
selbsttätig wirkendes Überdruckventil in die Umgebungsatmosphäre entweichen.

Bild 30: Druck-Sauerstoffselbstretter

1 Mundstück und Nasenklemme
2 Faltenschlauch (Atemschlauch)
3 Atembeutel
4 Druckanzeiger
5 O2-Flasche
6 Steuerventil
7 Konstant-Dosierung
8 Steuerhebel für Lungenautomat
9 CO2-Absorptionsmittel
10 Rückschlagventile
11 Gehäuse
12 Überdruckventil
13 Auslösemechanismus

(Startmechanismus)

1

2
3

4

5
6
7
8

9

10
11
12
13
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Druck-Sauerstoffselbstretter besitzen einen Druckanzeiger, an dem der Flaschendruck ab-
gelesen werden kann.

Druck-Sauerstoffselbstretter werden nach der nominellen Haltezeit in Stufen von 5 min bis
zu 30 min und darüber in Stufen von 10 min eingeteilt.

Die Gewichte der kompletten Druck-Sauerstoffselbstretter einschließlich Tragebehälter
liegen zwischen 3 und 6 kg.

A 1.4.3.2.3 Regenerationsgeräte mit Chemikalsauerstoff

Je nach Art des Sauerstoffvorrates unterscheidet man
– Chemikal-Sauerstoff(KO2)selbstretter

und
– Chemikal-Sauerstoff(NaCIO3)selbstretter.

A 1.4.3.2.3.1 Chemikal-Sauerstoff(KO2)selbstretter

Bei Chemikal-Sauerstoff(KO2)selbstrettern gelangt das Ausatemgas vom Atemanschluss
über Atemschlauch, Wärmeaustauscher und Ausatemventil in die Regenerationspatrone
und von hier in den Atembeutel. In der Regenerationspatrone, die mit KO2 gefüllt ist, wird
die Feuchtigkeit und das Kohlenstoffdioxid der Ausatemluft chemisch gebunden und Sauer-
stoff im Überschuss freigesetzt.

Das regenerierte Atemgas gelangt aus dem Atembeutel über Luftfilter, Einatemventil,
Wärmeaustauscher und Atemschlauch wieder zum Atemanschluss. Zur besseren Aus-
nutzung des Chemikalvorrates wird bei Kleingeräten die Regenerationspatrone sowohl bei
der Ausatmung als auch bei der Einatmung durchströmt.

Überschüssiges Atemgas kann durch ein selbsttätig wirkendes Überdruckventil in die Um-
gebungsatmosphäre entweichen.

Die Sauerstoffentwicklung ist abhängig vom Atemminutenvolumen. So werden in Ruhe
wesentlich längere Haltezeiten als bei starker physischer Beanspruchung (schwerer Arbeit)
erreicht. Die Sauerstoffentwicklung passt sich also selbsttätig dem Sauerstoffbedarf des
Benutzers an.

Das Luftfilter reinigt die Einatemluft. Der Wärmeaustauscher kühlt die Einatemluft. Er nimmt
die in der Regenerationspatrone entstandene Wärme während des Einatmens auf und gibt
sie bei der Ausatmung an die 37 °C warme Ausatemluft wieder ab. Als Atemanschluss wird
bei den bisher bekannten Geräten eine Mundstückgarnitur verwendet. Das einsatzbereite
Gerät ist in einem Tragebehälter aus Edelstahl oder Kunststoff luftdicht verpackt.

Chemikal-Sauerstoff(KO2)selbstretter werden nach der nominellen Haltezeit in Geräte-
klassen in Stufen von 5 min bis zu 30 min und darüber in Stufen von 10 min eingeteilt.

Die angegebenen nominellen Haltezeiten beziehen sich auf ein Atemzeitvolumen von
35 l/min.

Die Gerätegewichte der kompletten Chemikal-Sauerstoff(KO2)selbstretter einschließlich
Tragebehälter liegen zwischen 2 kg und 6 kg.
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Ein Chemikal-Sauerstoff(KO2)selbstretter nach DIN EN 13 794 besteht aus den in Bild 31 dar-
gestellten Bauteilen.

1 Mundstück
2 Faltenschlauch
3 Nasenklammer
4 Verschlussstopfen
5 Einatemventil
6 Ausatemventil
7 KO2-Patrone
8 Gehäuse
9 Chloratstarter
10 Überdruckventil
11 Atembeutel
12 Tragebänderung

Bild 31: Chemikal-Sauerstoff(KO2)selbstretter

A 1.4.3.2.3.2 Chemikal-Sauerstoff(NaCI03)selbstretter

Chloratselbstretter werden nach der nominellen Haltezeit in Geräteklassen in Stufen von
5 min bis zu 30 min und darüber in Stufen von 10 min eingeteilt.

Bei diesen Geräten wird Sauerstoff durch thermische Zersetzung von NaCl03 entwickelt.
Nach Zündung der Chemikalpatrone durch einen Starter wird eine konstante Sauerstoff-
menge von ca. 4 l/min entwickelt, die den Bedarf auch bei hoher Belastung abdeckt. Die
Sauerstoffentwicklung kann nicht mehr unterbrochen werden. Die Einsatzzeit ist wegen der
konstanten Sauerstoffabgabe nicht variabel.

Überschüssiges Atemgas wird über ein Überschussventil in die Umgebungsatmosphäre
abgegeben.

Das Ausatemgas wird in einer Regenerationspatrone regeneriert, welche mit Atemkalk
gefüllt ist.

Als Atemanschluss wird eine Mundstückgarnitur mit Schutzbrille oder eine Vollmaske
verwendet.

Ein Chloratselbstretter auf NaClO3-Basis nach DIN EN 13 794 besteht aus den in Bild 32
dargestellten Bauteilen.
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1 Atemanschluss (Vollmaske)
2 Überdruckventil
3 Startmechanismus
4 Deckel
5 Chloratpatrone
6 Koppelgurt
7 CO2-Absorptionsmittel
8 Tragebänderung
9 Faltenschlauch
10 Atembeutel
11 Gehäuse

Bild 32: Chemikal-Sauerstoff(NaClO3)selbstretter
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Tragezeitbegrenzung

Die Tragezeiten sind an die ehemalige Technische Regel für gefährliche Arbeitsstoffe „Trage-
zeitbegrenzungen von Atemschutzgeräten und isolierenden Schutzanzügen ohne Wärme-
austausch für die Arbeit“ (TRgA 415) angelehnt und wurden durch zusätzliche Werte er-
gänzt, die der langjährigen Erfahrung entsprechen.

Kürzere Tragedauer (TD) ergibt entsprechend kürzere Erholungsdauer (ED).
Diese ist wie folgt zu ermitteln:

kürzere ED =

Durch die Verkürzung der Tragedauer erhöht sich die Anzahl der möglichen
Einsätze pro Schicht entsprechend, soweit die Verkürzung nicht auf Anpas-
sungsfaktoren der Tabelle 32 zurückzuführen ist.

kürzere TD x minimale ED

maximale TD

Anhang 2
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Nr. Schutzausrüstungen maximale Erholungs- Einsätze Schichten
Tragedauer dauer pro pro

(min) (min) Schicht Woche

1 Atemschutzgeräte mit Schutzanzügen

1.1 Atemschutzgeräte mit Schutzanzug 30 mind. 90 2 3
ohne Wärmeaustausch einschl. An- 
(Chemikalienschutzanzug, u.a.) u. Auskleiden

1.2 Atemschutzgeräte mit Schutzanzug 0,8 x Tragezeit wie Atem- wie Atem- wie Atem-
mit Wärmeaustausch des Atemschutz- schutz- schutz- schutz-

gerätes gerät gerät gerät

2 Behältergeräte mit Druckluft (Pressluftatmer)

2.1 Geräte über 5 kg Gesamtmasse 60 30 4 4 (2-1-2)
2 Tage,

1 Tag Pause,
2 Tage

2.2 Geräte bis 5 kg Gesamtmasse 15#) 10 16 5

3 Regenerationsgeräte

3.1 Geräte über 5 kg Gesamtmasse 120 120 2 3

3.2 Geräte bis 5 kg Gesamtmasse 45#) 30 4 5

4 Schlauchgeräte

4.1 Geräte mit Maske 150 30 3 5
(Frisch- und Druckluftschlauchgeräte)

4.2 Frisch- und Druckluftschlauchgeräte mit keine Tragezeit-
Haube, Helm oder Atemschutzanzug begrenzung3)

4.3 Frischluftsaugschlauchgeräte 90 45 3 4 (2-1-2)

51) Filtergeräte

5.1 Filtergeräte ohne Gebläseunterstützung

5.1.1 Vollmaske 105 30 3 5

5.1.2 Halb-/Viertelmaske 120 30 3 5

5.1.3 Filtrierende Halbmaske ohne Ausatemventil 75 30 5 4 (2-1-2)

5.1.4 Filtrierende Halbmaske mit Ausatemventil 120 30 3 5

5.2 Filtergeräte mit Gebläseunterstützung

5.2.1 Vollmaske 150 30 3 5

5.2.22) Haube oder Helm keine Tragezeit-
begrenzung3)

#) funktionsbedingt *) siehe Begriffsbestimmung
1) Die Standzeit von Gas- und Kombinationsfiltern kann geringer sein als die maximale Tragedauer.
2) Mindestens 120 l/min Nennvolumenstrom.
3) Nur bei zusätzlichen Beanspruchungen des Gerätträgers durch Arbeitsschwere und Umgebungsklima ist bei

der Berechnung der Tragedauer von 220 Minuten als Basiswert auszugehen.

Tabelle 31: Tragezeitbegrenzungen für Atemschutzgeräte
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Auf Grund hoher Belastungen durch Arbeitsschwere ist die maximale Tragedauer, nicht je-
doch die Erholungsdauer, gemäß der Tabelle 32 zu reduzieren.

Arbeitsschwere Atemminutenvolumen Anpassungsfaktor

Kategorie

A 1 � 20 l Luft pro Minute 1,5

A 2 � 20 – 40 l Luft pro Minute 1

A 3 � 40 – 60 l Luft pro Minute 0,7

A 4 � 60 l Luft pro Minute Sonderplanung im Einzelfall

Tabelle 32: Anpassungsfaktor der Tragezeit durch Arbeitsschwere a) b)

a) Personen, bei denen gemäß Berufsgenossenschaftlichem Grundsatz für arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchung G 26 „Atemschutzgeräte“ keine gesundheitlichen Beden-
ken bestehen. Siehe auch:
– E. Fürst, H.-J. Woitowitz, J. Dudeck, U. Jeremie, J. Fahrbach, G. Blume und H.-E.

Grewe: Belastbarkeitsvoraussetzungen für Träger von Atemschutzgeräten, Teil I.
– H.-J. Woitowitz. E. Fürst, J. Dudeck, H.-O. Laun, J. Fahrbach, G. Blume und H.-E.

Grewe: Belastbarkeitsvoraussetzungen für Träger von Atemschutzgeräten, Teil II.
Beide erschienen in der Schriftenreihe des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften e. V., Bonn, 1980 und 1983.

b) H. Spitzer, Th. Hettinger, G. Kaminsky: Tafel für den Energieumsatz bei körperlicher
Arbeit. 6. Auflage, Beuth Verlag GmbH, Berlin, 1981.
Hinweis: Äußere Gegebenheiten, wie Feuchtigkeit und Temperatur der Luft, können zu-
sätzlich die Gebrauchsdauer einschränken. Als grober Anhalt für die Arbeitsschwere ist
beim 1600 l-Pressluftatmer folgende Haltezeit anzusehen:
bei leichter Arbeit ( – 20 l Luft/min.) – über 40 Minuten,
bei mittelschwerer Arbeit (� 20 – 40 l Luft/min.) – bis 40 Minuten,
bei schwerer Arbeit ( � 40 l Luft/min.) – unter 25 Minuten.

Weitere Reduzierungen der Tragedauer können durch das Umgebungsklima (Lufttempera-
tur, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Wärmestrahlung) sowie Bekleidungseigenschaften
erforderlich werden. Erfahrungsgemäß muss eine Verringerung der Tragedauer bei einer
Temperatur � 28 °C und einer relativen Luftfeuchte � 78 % auf 70 % der Tabellenwerte in
Tabelle 31 erfolgen.
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Auszug aus den „Auswahlkriterien für die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge nach
dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 26 ,Atemschutzgeräte’“ (BGI 504-26)

Gruppeneinteilung der Atemschutzgeräte

Die Gruppeneinteilung der Atemschutzgeräte erfolgt nach dem Gerätegewicht und den
Druckdifferenzen bei der Einatmung und der Ausatmung (Einatemwiderstand, Ausatem-
widerstand). Für die Zuordnung des Atemschutzgerätes zu einer Gruppe ist die Übers-
chreitung bereits eines der beiden Grenzwerte (Gerätegewicht oder Atemwiderstand)
maßgebend. Die Belastung durch die Geräte steigt von Gruppe 1 nach Gruppe 3 an.

Gruppe 1:

Gerätegewicht bis 3 kg

Die Atemwiderstände des Atemschutzgerätes beim Einatmen oder Ausatmen sind gering
(bis 5 mbar bei einem Atemminutenvolumen von intermittierend sinusförmig 20 x 1,5 l/min
oder kontinuierlich 95 l/min).

Beispiele: Filtergeräte mit Partikelfilter der Partikelfilterklassen P1 und P2 und
partikelfiltrierende Halbmasken; gebläseunterstützte Filtergeräte
mit Voll- oder Halbmaske; Druckluft-Schlauchgeräte und Frischluft-
Druckschlauchgeräte, jeweils mit Atemanschlüssen mit Ausatem-
ventilen.

Gruppe 2:

Gerätegewicht bis 5 kg

Die Atemwiderstände des Atemschutzgerätes beim Einatmen oder Ausatmen sind erhöht
(über 5 mbar bei einem Atemminutenvolumen von intermittierend sinusförmig
20 x 1,5 l/min oder kontinuierlich 95 l/min).

Beispiele: Filtergeräte mit Partikelfiltern der Partikelfilterklasse P3, mit Gas-
filtern und Kombinationsfiltern aller Filterklassen; Regenerations-
geräte unter 5 kg; Frischluft-Saugschlauchgeräte; Strahlerschutz-
geräte und Schutzanzüge in Verbindung mit Schlauch- bzw. Fil-
tergeräten.

Gruppe 3:

Gerätegewicht über 5 kg

Die Atemwiderstände des Atemschutzgerätes beim Einatmen oder Ausatmen sind erhöht
(bis 6 mbar bei einem Atemminutenvolumen von intermittierend sinusförmig 20 x 1,5 l/min
oder kontinuierlich 95 l/min).

Beispiele: Frei tragbare Isoliergeräte, wie Behältergeräte mit Druckluft (Press-
luftatmer); Regenerationsgeräte über 5 kg; Schutzanzüge in Verbin-
dung mit Geräten der Gruppe 3.

Anhang 3
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Hinweis: Schutzanzüge in Verbindung mit Geräten der Gruppe 3 und Regenerationsgeräte
über 5 kg stellen eine zusätzliche Belastung für den Träger dar. Bei Schutzanzügen
ist die Belastung durch Gewicht, Mikroklima, psychische Einflüsse (Platzangst)
und Umgebungseinflüsse (Notfallsituation) gegeben. Bei Regenerationsgeräten
über 5 kg resultiert die Belastung aus der langen Tragezeit und der zunehmenden
Erwärmung der Einatemluft.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach dem berufsgenossenschaftlichen
Grundsatz G 26 dürfen ausschließlich durch hierfür ermächtigte Ärzte durchge-
führt werden!

Diese Untersuchungen können unterbleiben bei Verwendung von:
– Atemschutzgeräten, die weniger als 3 kg wiegen und keine Atemwiderstände besitzen.

Sie belasten den Träger so wenig, dass eine Gesundheitsgefährdung nicht zu befürch-
ten ist.

Beispiele: Schlauchgeräte oder gebläseunterstütze Filtergeräte mit Haube
oder Helm, bei denen die Atemluft frei abströmen kann.

– Atemschutzgeräten der Gruppe 1, die nicht mehr als eine halbe Stunde pro Tag benutzt
werden.

Diese Untersuchungen sind nicht vorgesehen für die Verwendung von Fluchtgeräten und
Kurzzeitgeräten für leichte Arbeit.
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Anhang 4

Beispielhafte Betriebsanweisungen Atemschutzgeräten

A 4.1 Betriebsanweisung für das Tragen von Filtergeräten bei Schweiß- oder

Brennarbeiten im Freien

Firma Betriebsanweisung Nr.

1. Anwendungsbereich

Benutzung von Atemschutz (Filtergeräte)
Arbeitsstelle/Tätigkeit: Schweißen und Brennschneiden an Altmaterial im Freien

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

● Schweißrauche können Schwermetalle, Phosgen, Phenole, Phthalate, Blausäure,
Schwefeldioxid, nitrose Gase und Anderes enthalten, die in die Lunge gelangen und
den menschlichen Körper schädigen können.

● Es besteht die Gefahr von Atemwegserkrankungen, die sich in Form von Lungenödem
oder Krebserkrankung äußern können.

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

● Halbmaske mit Filter ABEK1-P2 (G26-2 Untersuchung erforderlich) oder Gebläsefilter-
gerät TH2A2P (mit Helm) benutzen. Bartträger dürfen nur Gebläsefiltergeräte verwen-
den. Nicht Benutzen oder falsches Benutzen kann zu schweren körperlichen Schädi-
gungen führen.

● Vor der Benutzung Atemschutz auf augenscheinliche Mängel und Funktionsfähigkeit,
z.B. richtige(r) Filter, Filterverfalldatum, Akkuladezustand, überprüfen.

● Beim Anlegen des Atemschutzgerätes gemäß Unterweisung und Übung auf ausreichen-
den Dichtsitz achten.

● Nach Filterdurchbruch oder -erschöpfung sofort Filter wechseln.
● Filter vor Flammen und Schweißperlen schützen (Lebensgefahr durch Filterschwelbrand)
● Tragedauer für Halbmaske mit Filter höchstens 105 min., Erholungsdauer mindestens

30 min., Tragedauer für Gebläsefiltergerät ist nicht eingeschränkt.

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

● Defekte Atemschutzgeräte sind sofort auszutauschen.
● Im Gefahrfall und bei Atembeschwerden sofort Arbeiten einstellen, den Arbeitsplatz

verlassen, das Atemschutzgerät ablegen und den Vorgesetzten informieren.

5. Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

● Jeder Unfall ist im Verbandbuch einzutragen. Es liegt aus im Meisterbüro.
● Bei Atembeschwerden unbedingt folgenden Arzt aufsuchen: Dr. Musterarzt

6. Lagerung, Instandhaltung und Entsorgung

● Atemschutzgeräte bei Arbeitsunterbrechung in dafür vorgesehenen Behältern trocken
aufbewahren.

● Atemanschlüsse sind nach jeder Schicht zu reinigen und wöchentlich zu desinfizieren.
● Keine Instandhaltungsarbeiten des Atemschutzgerätes am Arbeitsplatz durchführen.
● Erschöpfte Filter im vorgesehenen Entsorgungsbehälter vor Meisterbüro ablegen.

7. Folgen der Nichtbeachtung

● Gesundheitliche Schäden möglich.
● Disziplinarische Maßnahmen (Abmahnung) wahrscheinlich.

Datum: Unterschrift:
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A 4.2 Betriebsanweisung für das Tragen von Atemschutz bei Behälterwechsel in
Chlorgasanlagen

Firma Betriebsanweisung Nr.

1. Anwendungsbereich
Benutzung von Atemschutz (Filtergeräte)

Arbeitsstelle/Tätigkeit: Wechsel von Chlorgasbehältern

2. Gefahren für Mensch und Umwelt
● Es kann Chlorgas in die Atmosphäre freigesetzt werden, das in die Lunge gelangen und

diese schädigen kann.
● Es besteht die Gefahr von Atemwegsreizungen bis zum Lungenödem.

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
● Filtergeräte beim Wechsel der Chlorgasbehälter benutzen. Nicht Benutzen oder

falsches Benutzen kann zu schweren körperlichen Schädigungen führen.
● Nur saubere und dicht sitzende Atemschutzmasken verwenden! Ist bei tiefen Narben,

Bärten, Koteletten und bestimmten Kopfformen ein ausreichender Dichtsitz nicht gege-
ben, dann andere Atemanschlüsse, wie z.B. Helm oder Haube benutzen. Für Brillenträ-
ger gibt es spezielle Maskenbrillen.

● Vollmaske mit Kombinationsfilter B2P2 (G 26-2 Untersuchung erforderlich) oder gebläseun-
terstützte Filtergeräte mit Kombinationsfilter B2P2 (G26 Untersuchung nicht erforderlich).

● Vor Benutzung Filtergeräte auf augenscheinliche Mängel und Funktionsfähigkeit, z.B.
richtige/r Filter, Ladezustand des Akku oder Filterverfalldatum überprüfen.

● Beim Anlegen des Atemschutzgerätes gemäß Unterweisung und Übung auf ausreichen-
den Dichtsitz achten (z.B. Handballenprobe).

● Nach Filterdurchbruch oder -erschöpfung sofort Filter wechseln.

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
● Defekte Atemschutzgeräte sind sofort auszutauschen.
● Im Gefahrfall und bei Atembeschwerden sofort Arbeiten einstellen, den Arbeitsplatz

verlassen, das Atemschutzgerät ablegen und den Vorgesetzten informieren.
● Bei Chlorgasausbruch sofort den Chlorgasraum verlassen, Türen schließen und Maß-

nahmen gemäß Chlorgasalarmplan einleiten.

5. Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
● Jeder Unfall ist im Verbandbuch einzutragen. Es liegt im Erst-Hilfe-Kasten.
● Bei Atembeschwerden unbedingt folgenden Arzt aufsuchen: Dr              , Tel.-Nr.

6. Lagerung, Instandhaltung und Entsorgung
● Atemschutzgeräte bei Arbeitsunterbrechung in dafür vorgesehene Behälter trocken

aufbewahren.
● Atemanschlüsse sind nach Herstellerinformationen zu reinigen und zu prüfen.
● Keine Instandhaltungsarbeiten des Atemschutzgerätes am Arbeitsplatz durchführen.
● Erschöpfte Filter in vorgesehene Entsorgungsbehälter ablegen.

7. Folgen der Nichtbeachtung
● Gesundheitliche Schäden möglich.
● Disziplinarische Maßnahmen (Abmahnung).

Datum: Unterschrift:

(Betriebsleiter)
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Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlägigen Vorschriften und Regeln
zusammengestellt; siehe auch sechster Absatz der Vorbemerkung:

1. Gesetze, Verordnungen
(Bezugsquelle: Buchhandel

oder
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln)

Betriebssicherheitsverordnung,

Arbeitsschutzgesetz,

Achte Verordnung zum Gesetz über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsgesetz),

PSA-Benutzungsverordnung,

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)
(CHV 5) mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere

– TRGS 900 „Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte – MAK und 
TRK-Werte“,

Biostoffverordnung mit zugehörigen Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe
(TRBA).

2. Unfallverhütungsvorschriften, Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz, 

Informationen, Grundsätze
(Bezugsquelle: Schriften mit GUV-Nummer zu beziehen 

vom zuständigen Unfallversicherungsträger; 
Schriften mit BGR-/BGI-/BGG- bzw. ZH 1-Nummer 
zu beziehen vom Carl Heymanns Verlag KG, 
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln)

Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1),

Unfallverhütungsvorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ (GUV-V A 4, bisher GUV 0.6),

Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen“ (GUV-V C 5, bisher GUV 7.4),

Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (GUV-V C 22, bisher GUV 6.1),

GUV-Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (GUV-R 500; Kapitel 2.26),

GUV-Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (GUV-R 500; Kapitel 2.32),

BG-Regel „Arbeiten in Behältern und engen Räumen“ (BGR 117),

„Sicherheitsregeln für Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen
Anlagen“ (GUV-R 126, bisher GUV 17.6),

BG-Regel „Kontaminierte Bereiche“ (BGR 128),

BG-Information „Auswahlkriterien für die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge nach
dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 26 „Atemschutzgeräte““ (BGI 504-26),

Anhang 5
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BG-Information „Verzeichnis zertifizierter Atemschutzgeräte“ (BGI 693).
(Bezugsquelle: A. W. Genter Verlag

Forststraße 131, 70193 Stuttgart)

Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen:
– Grundsatz G 26 „Atemschutzgeräte“,
– Grundsatz G 30 „Hitzearbeiten“.

3. Normen

(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin)

DIN 477-6 Gasflaschenventile für Prüfdrücke bis max. 300 bar und bis max. 450 bar,
mit zylindrischem Gewinde für Einschraubstutzen und Gasflaschenhals
für Atemgeräte; Baumaße, Gewinde,

DIN 3171-1 Atemgeräte; Druckgasbehälter für Druckluft und verdichteten Sauerstoff;
Teil 1: Nahtlose Stahlflaschen; Prüfdruck 300 bar und 450 bar,

DIN 3171-2 Atemgeräte; Druckgasbehälter für Druckluft und verdichteten Sauerstoff;
Teil 2: Druckgasbehälter in Verbundbauweise; Prüfdruck 300 bar und
450 bar,

DIN 3174-10 Atemgeräte; Flaschenventile für Feuerwehren; Außenmaße,

DIN 3181-3 Atemschutzgeräte; CO- und Reaktor-Filter; Einteilung, Kennzeichnung,

DIN 58 647-7 Atemschutzgeräte für Selbstrettung; Teil 7: Fluchtfiltergeräte;
Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN 58 648-2 Atemschutzgeräte; Druckluft-Schlauchgeräte mit Atemschutzanzug;
Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN 58 651-2 Atemschutzgeräte; Regenerationsgeräte; Teil 2: Kurzzeit-Regenerations-
geräte für leichte Arbeit; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN 58 652-1 Atemschutzgeräte; Regenerationsgeräte; Teil 1: Kurzzeit-Chemikalsauer-
stoff(KO2)schutzgeräte für leichte Arbeit; Anforderungen, Prüfung, Kenn-
zeichnung,

DIN 58 652-2 Atemschutzgeräte; Regenerationsgeräte; Teil 2: Chemikalsauerstoff
(KO2)schutzgeräte für Arbeit und Rettung; Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung,

DIN 58 652-3 Atemschutzgeräte; Regenerationsgeräte; Teil 3: Kurzzeit-Chemikalsauer-
stoff(NaClO3)schutzgeräte für leichte Arbeit; Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung,

DIN 58 652-4 Atemschutzgeräte; Regenerationsgeräte; Teil 4: Chemikalsauerstoff-
(NaClO3)schutzgeräte für Arbeit und Rettung; Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung,
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DIN EN 132 Atemschutzgeräte; Definitionen von Begriffen und Piktogramme,

DIN EN 133 Atemschutzgeräte; Einteilung,

DIN EN 134 Atemschutzgeräte; Benennungen von Einzelteilen,

DIN EN 135 Atemschutzgeräte; Liste gleich bedeutender Begriffe,

DIN EN 136 Atemschutzgeräte; Vollmasken; Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung,

DIN EN 137 Atemschutzgeräte; Behältergeräte mit Druckluft (Pressluftatmer) mit
Vollmaske; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 138 Atemschutzgeräte; Frischluft-Schlauchgeräte in Verbindung mit Vollmas-
ke, Halbmaske oder Mundstückgarnitur; Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung,

DIN EN 139 Atemschutzgeräte; Druckluft-Schlauchgeräte in Verbindung mit Vollmas-
ke, Halbmaske oder Mundstückgarnitur; Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung,

DIN EN 140 Atemschutzgeräte; Halbmasken und Viertelmasken; Anforderungen,
Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 141 Atemschutzgeräte; Gasfilter und Kombinationsfilter; Anforderungen,
Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 142 Atemschutzgeräte; Mundstückgarnituren; Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung,

DIN EN 143 Atemschutzgeräte; Partikelfilter; Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung,

DIN EN 144-1 Atemschutzgeräte; Gasflaschenventile; Teil 1: Gewindeverbindung am
Einschraubstutzen,

DIN EN 144-2 Atemschutzgeräte; Gasflaschenventile; Teil 2: Gewindeverbindung am
Ausgangsstutzen,

DIN EN 145 Atemschutzgeräte; Regenerationsgeräte mit Drucksauerstoff oder
Drucksauerstoff/-stickstoff; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 148-1 Atemschutzgeräte; Gewinde für Atemanschlüsse;
Teil 1: Rundgewindeanschluss,

DIN EN 148-2 Atemschutzgeräte; Gewinde für Atemanschlüsse;
Teil 2: Zentralgewindeanschluss,

DIN EN 148-3 Atemschutzgeräte; Gewinde für Atemanschlüsse;
Teil 3: Gewindeanschluss M 45 x 3,

DIN EN 149 Atemschutzgeräte; Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln;
Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,
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DIN EN 269 Atemschutzgeräte; Frischluft-Schlauchgeräte mit Motorgebläse in
Verbindung mit Haube; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 270 Atemschutzgeräte; Druckluft-Schlauchgeräte in Verbindung mit Haube;
Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 271 Atemschutzgeräte; Druckluft-Schlauchgeräte oder Frischluft-Schlauch-
geräte mit Luftförderer mit Haube für Strahlarbeiten; Anforderungen,
Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 371 Atemschutzgeräte; AX-Gasfilter und Kombinationsfilter gegen niedrig-
siedende organische Verbindungen; Anforderungen, Prüfung,Kennzeich-
nung,

DIN EN 372 Atemschutzgeräte; SX-Gasfilter und Kombinationsfilter gegen speziell
genannte Verbindungen; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 397 Industrieschutzhelme

DIN EN 402 Atemschutzgeräte; Lungenautomatische Behältergeräte mit Druckluft
(Pressluftatmer) mit Vollmaske oder Mundstückgarnitur für Selbst-
rettung; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

DIN EN 403 Atemschutzgeräte für Selbstrettung; Filtergeräte mit Haube für Selbst-
rettung bei Bränden; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 404 Atemschutzgeräte für Selbstrettung; Filterselbstretter zum Schutz gegen
Kohlenmonoxid; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 405 Atemschutzgeräte; Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz
gegen Gase oder Gase und Partikeln; Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung,

DIN EN 1146 Atemschutzgeräte; Behältergeräte mit Druckluft mit Haube für Selbst-
rettung (Druckluftselbstretter mit Haube); Anforderungen, Prüfung,
Kennzeichnung,

DIN EN 1827 Atemschutzgeräte; Halbmasken ohne Einatemventile und mit trennbaren
Filtern zum Schutz gegen Gase und Partikeln oder nur Partikeln; Anfor-
derungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 1835 Atemschutzgeräte; Druckluft-Schlauchgeräte für leichte Einsätze mit
Helm oder Haube; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 12 021 Atemschutzgeräte; Druckluft für Atemschutzgeräte,

DIN EN 12 083 Atemschutzgeräte; Filter mit Atemschlauch (nicht am Atemanschluss be-
festigte Filter) Gasfilter, Partikelfilter, Kombinationsfilter; Anforderungen,
Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 12 419 Atemschutzgeräte; Leichtschlauchgeräte in Verbindung mit Vollmaske,
Halbmaske oder Viertelmaske für leichte Einsätze; Anforderungen, Prü-
fung, Kennzeichnung,
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DIN EN 12 941 Atemschutzgeräte; Gebläsefiltergerät mit einem Helm oder einer Haube;
Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 12 942 Atemschutzgeräte; Gebläsefiltergeräte mit Vollmaske, Halbmaske oder
Viertelmaske; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung,

DIN EN 13 794 Atemschutzgeräte; Isoliergeräte für Selbstrettung; Anforderungen, Prü-
fung, Kennzeichnung.

4. Regeln für den Umgang mit Druckluft für Atemschutzgeräte

(Bezugsquelle: Deutscher Ausschuss für das Grubenrettungswesen,
Goebenstraße 25, 44135 Dortmund
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Abschnitt Abschnitt

Stichwortverzeichnis

A

akustische Warneinrichtung 3.2.10.1.2
Anhaltswerte 3.2.2
Anpassen des Gerätes 3.1.5.2
Ansaugstelle 3.2.10.1.1
Arbeiten mit offener Flamme 3.2.9
Arbeitseinsätze nach Betriebsanweisung 3.2.2
Arbeitserschwernisse 3.2.2
Arbeitsmedizinische

Vorsorgeuntersuchung 3.2.1; 3.1.5.2
Atemanschluss 2; 3.1.3.3; A 1.1

Leckage A 1.1
unterschiedliche Größen A 1.1

Atemgas 3.1.5.5
Atemgasversorgung 3.1.5.5
atemgesteuerte Dosiereinrichtung 3.2.10.1.2
Atemluft 2
Atemminutenvolumen 2; 3.2.2
Atemschlauch 3.2.9.1
Atemschutzanzüge A 1.1.5
Atemschutzgerät 3.1.3

Benennung 3.1.3
Einteilung 3.1.3

Atemschutzgeräte 2
Atemschutzgeräte für Selbstrettung A 1.4.3

Fluchtfiltergeräte A 1.4.3.1
Isoliergeräte A 1.4.3.2

Atemschutzhauben und -helme A 1.1.3
Industrieschutzhelm A 1.1.3
Luftüberschuss A 1.1.3
mit integrierter Halbmaske oder
Mundstückgarnitur A 1.1.3

Atemschutzübungsanlage 3.2.4.3.2
Aufnahme von Schadstoffen 3.1.1.1
Aufzeichnungen 3.2.8.4.2.1
Augenschutz 3.1.5.2
Ausatemgas 3.2.10.2.2
Ausatemluft 3.2.9.3.1
Ausbildung 3.1.5.2
Ausbildungsdauer 3.2.4.3.3
Auswahl von Atemschutzgeräten 3.1.5
Auswahl von Filtergeräten 3.1.5.4
Auswahl von Fluchtgeräten 3.1.5.1; 3.1.5.6
Auswahl von Isoliergeräten 3.1.5.5
Auswahlkriterien für die spezielle

arbeitsmedizinische Vorsorge 2
Auswahlkriterien zum Grundsatz G 26 3.2.1
Auswahlprinzipien 3.1.5.2

AX-Filter 3.2.8.2.1; A 1.2.2.1.1
Gruppeneinteilung A 1.2.2.1.1
Niedrigsieder A 1.2.2.1.1

B

Bärten oder Koteletten 1.5.3
batteriebetriebenes Gebläse 3.2.9.3
begrenzte Lagerfähigkeit 3.2.8.4.2
Behältergeräte mit Druckluft A 1.4.3.2.1;

A 1.4.3.2.1.1; A 1.4.3.2.1.2
Behältern und engen Räumen 3.2.8.2
Benutzung von Atemschutzgeräten 3.2
Benutzung von Filtergeräten 3.2.9
Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz 3.2.1
Beteiligung der Versicherten 3.1.5.1
Betriebsanweisung 3.2.3
betriebsspezifische Einsatzregeln 3.2.8.2
Bewegungsfreiheit der Gerätträger 3.1.5.5
Bewegungsübungen 3.2.4.4.2
Brillenträger 3.1.5.3

C

CE- Kennzeichnung 3.1.4.1

D

Dauer der Unterweisung 3.2.4.2.3;
3.2.4.3.3; 3.2.4.4.3

Dichtheit 3.2.9.1
Dichtsitz 3.1.5.2
Druck- oder Chemikalsauerstoff 3.2.10.2
druckfeste Druckluft-Zuführungs-

schläuche 3.2.10.1.2
Druckluft-Schlauchgeräte 3.2.10.1.2
Druckluftselbstretter A 1.4.3.2.1.1; A 1.4.3.2.1.2
Druckluftversorgung 3.2.10.1
Druckluftzuführungsschlauch 3.1.5.5
Druck-Sauerstoffselbstretter A 1.4.3.2.2

E

Eignung 3.2.1
Einsatzbedingungen 3.1.5.1
Einsatzbereitschaft 3.2.9.1
Einsatzdauer 3.1.5.5
Einsätze pro Schicht 2
Einsatzzeit eines Pressluftatmers 3.2.10.2.2
Einsatzzeiten 3.2.10.2.1
Einteilung der Atemschutzgeräte

für Selbstrettung 3.2.11
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einwandfreies Funktionieren 3.2.7
elektrischer Oberflächenwiderstand 3.2.10.1
Entsorgung 3.3.5
Entzündung der Filter 3.2.9
Enzyme 2
Ergonomie 3.1.5.3
ergonomische Besonderheiten 3.2.6
Erholungsdauer 2
erkennbare Mängel 3.2.7
Erlaubnisschein 3.2.5
ermächtigter Arzt 3.2.1
Erschöpfung des Filters 3.2.8.2
Erstuntersuchung 3.2.1
Erstunterweisung 3.2.4.1
explosionsfähige Atmosphäre 3.2.10.1

F

fabrikfrisch 3.2.8.2.1
fabrikmäßig versiegelt 3.2.8.2.2
Farbkennzeichnung 3.2.9.2
festgestellte Mängel 3.2.7
Feststoffpartikeln 3.2.9.1; 3.2.9.2
Filter A 1.2

Gasaufnahmevermögen A 1.2
Klassen A 1.2
Partikeldurchlassgrad A 1.2

Filter gegen Kohlenstoffmonoxid 3.2.9
Filterbelastung 3.2.8.4.2
Filterdurchbruch 3.2.8.2
Filtergeräte 3.1.3.1; A 1.3.1

Sauerstoffmangel A 1.3.1
unbekannte Umgebungsatmosphäre A 1.3.1

Filtergeräte für Selbstrettung A 1.4.3.1
Filtergeräte gegen Gase und Dämpfe A 1.3.3

Gasfiltrierende Halbmasken A 1.3.3.2
Halb- und Viertelmaske mit Gasfilter(n) A 1.3.3.1
Vollmasken mit Gasfiltern A 1.3.3.3

Filtergeräte gegen Partikeln A 1.3.2
Halb- und Viertelmasken mit
Partikelfilter A 1.3.2.1
Partikelfiltrierende Halbmaske A 1.3.2.2
Vollmasken und Mundstückgarnituren
mit Partikelfilter A 1.3.2.3

Filtergeräte mit Gebläse A 1.3.4
Beeinträchtigung bei niedriger
Umgebungstemperatur A 1.3.4.1
Bezeichnung A 1.3.4.1.1

Filterwechsel A 1.3.4
Gas- oder Kombinationsfiltergeräte A 1.3.4.2.2
Gebläselaufzeit A 1.3.4.1
Geringer Einatemwiderstand A 1.3.4.1
Gesamtleckage A 1.3.4.1.1
Maskengeräte A 1.3.4.2
Partikelfiltergeräte A 1.3.4.2.1
Schutzleistung A 1.3.4.1.1

Filtergeräte mit Gebläse und Helm
oder Haube A 1.3.4.2.3
Anforderungen an Helm A 1.3.4.2.3
Gas- und Kombinationsfiltergeräte A 1.3.4.2.3.2
Partikelfiltergeräte A 1.3.4.2.3.1
Warneinrichtung A 1.3.4.2.3

Filtersatz 3.2.9.3
Filterwechsel 3.2.9.3
Flucht 3.1.5.6; 3.2.11
Fluchtfiltergerät 3.2.11.1
Fluchtfiltergeräte mit Haube als

Atemanschluss A 1.4.3.1.2
Fluchtfiltergeräte mit Vollmaske,

Halbmaske oder Mundstück-
garnitur als Atemanschluss A 1.4.3.1.1

Fluchtgerät 2; 3.2.10.1; 3.2.11
Fluchtrichtung 3.2.11
Frei tragbare Isoliergeräte, Benutzung 2; 3.2.10
Frischluft-Druckschlauchgeräte 3.2.10.1.1
Frischluft-Schlauchgeräten 3.2.10.1.1
Frischluft-Zuführungsschlauch 3.2.10.1.1
Füllen von Atemgasflaschen 3.3.3

Befüllen mit Druckluft 3.3.3.1
Befüllen mit Sauerstoff 3.3.3.2
vollständig entleerte Atemgasflaschen 3.3.3

G

Gasaufnahmevermögen 3.2.9.1
gasdicht verschlossen 3.2.8.4.2
Gasfilter 3.1.5.4; 3.2.8.2; A 1.2.2
Gasfilterklassen A 1.2.2
Gasfiltertypen A 1.2.2
Gaskapazität A 1.2.2
Kennbuchstabe, Kennfarbe A 1.2.2

Mehrbereichsfilter A 1.2.2
Übersichtstabelle A 1.2.2

gasfiltrierende Halbmaske 3.2.9.2
Gasfiltrierende Halbmasken A 1.3.3.2
Farbkennzeichnung A 1.3.3.2
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höchstzulässiges Vielfache 
des Grenzwertes A 1.3.3.2

Gasschutzbrille 3.2.11.1
Gebläselaufzeit 3.2.9.3
Gebrauchsdauer 3.1.5.4
Gebrauchsdauer von Gasfiltern 3.2.8.4.2
gebrauchtes Gasfilter 3.2.8.4.2
geeignete Person 3.2.4.1
Gefahrbereich 3.2.5
Gefährdungsbeurteilung 3.1.1
Gefährdungsbewertung 3.1.1.2
Gefährdungsermittlung 3.1.1.1
Gegen radioaktive Stoffe 3.2.8.1
gegenseitige Beeinträchtigung 3.2.6
Gemische von Niedrigsiedern 3.2.8.2.1
Gerätegewicht 3.1.5.5
Gerätträger 2
gereinigt, desinfiziert und geprüft 3.2
Gesamtkonzentration 3.2.8.2.1
Gesamtleckage 2.9.3
gesundheitsunschädliche Atemgase 3.2.10
Gewicht von Regenerationsgeräten 3.2.10.2.2
Gewöhnungsübungen 3.2.4.2.2
Grenzwert 2
Gruppeneinteilung 3.2.1

H

H2S und Phosgen 3.1.5.1
Halb- und Viertelmasken A 1.1.1
hitzebeständiger Schlauch 3.2.10.1
höchstzulässige Konzentration 3.2.9.2
hygienische Bedingungen 3.2.7
hygienischen Gründe 3.2.8.4.1

I

individuelle Anpassung 3.1.5.3
Instandhaltungs- und Prüffristen 3.3.2

Funktionsfähigkeit der elektrischen
Ausrüstung 3.3.2
Prüffristen von Druckbehältern 3.3.2
Verfallsdatum unbenutzter Filter 3.3.2
Wartungsfristen und durchzuführende
Arbeiten 3.3.2;Tabellen 4 bis 11
Wiederverwendbarkeit benutzter Filter 3.3.2

Isoliergeräte 3.1.3.2; 3.2.10; A 1.4
Frei tragbare Isoliergeräte A 1.4.2
Haupttypen A 1.4

Kurzzeit-Regenerationsgeräte für
leichte Arbeit A 1.4.3.1.2

nicht frei tragbare Isoliergeräte A 1.4.1
Pressluftatmer 1.4.2.1
Regenerationsgeräte A 1.4.3
Isoliergeräte für Flucht und Selbstrettung 3.2.11.2

K

Kombination der Baugruppen 3.2.9.3
Kombination von mehreren persönlichen

Schutzausrüstungen 3.2.6
Kombinationsfilter 3.1.5.4; 3.2.8.3; A 1.2.3
konstante Luftzufuhr 3.2.10.1.2
Kontaktlinsen 3.1.5.3
Konzentration der Luftverunreinigungen 3.2.8.4.2
Kopfform 3.1.5.3
Kopfschutzfunktionen 3.2.9.3.2
kostenlos 3.1.5.1; 3.2.2

L

Lagerfrist 3.2.8.4.2
Lagerfristen 3.3.4.2

Atemschutzgeräte und Bauteile 3.3.4.2
Gasfilter 3.3.4.2
Gummiteile 3.3.4.2
Regenerationspatronen 3.3.4.2

Lagerung am Verwendungsort 3.3.4.1
Länge des Fluchtweges 3.1.5.6
Leckage 3.1.5.2
Leistungsfähigkeit des Filtergerätes 3.2.9
Leiter des Atemschutzes 3.2.7
Luftbedarf des Gerätträgers 3.2.8.4.2
Luftgetragene biologische Arbeitsstoffe 2
Lüftungsmaßnahmen 3.2.8.2
Luftverbrauch 3.1.5.5
Luftvolumenstrom 3.2.9.3.2

M

maximalen Einsatzkonzentration 3.2.8.2.1
Mehrbereichsfilter 3.2.9.1
Mindest-Nennvolumenstrom 3.2.9.3
Mindestvolumenstrom 3.2.10.1.1
Mischgas 3.2.10.2
Mundstückgarnituren A 1.1.4

Geruchssinn A 1.1.4
Nasenformen A 1.1.4
Nasenklemme A 1.1.4
Zahnvollprothese A 1.1.4



126

Abschnitt Abschnitt

GUV-R 190

N

Nachuntersuchungen 3.2.1
Nennvolumenstrom 3.2.2
Notfalleinsätze 3.2.5

O

optimale Anpassung 3.1.5.3
Ordnungsgemäßer Zustand 3.2.7

P

Partikelabscheidevermögen 3.2.9.1
Partikelfilter 3.1.5.4; A 1.2.1

Abscheidevermögen A 1.2.1
Bakterien, Pilzsporen, Viren A 1.2.1
feste und flüssige Aerosole A 1.2.1
Kennzeichnung A 1.2.1
krebserzeugende Stoffe A 1.2.1
radioaktive Stoffe A 1.2.1

Partikelfilterklassen 3.2.9.1
Partikelfiltrierende Halbmasken A 1.3.2.2
Partikelfiltrierende Halbmasken

mit Ausatemventil A 1.3.2.2
persönliche Benutzung 3.2
Praktische Übungen 3.2.4.2.2; 3.2.4.4.2
Pressluftatmer 3.2.10.2.1
Prüfung vor der Benutzung 3.2.12

Anpassen 3.2.12
Dichtsitz 3.2.12
Maskenbrille 3.2.12

Prüfmethoden 3.2.12

Q

Qualität der Atemluft 3.2.10.1.2

R

Rangfolge der Schutzmaßnahmen 3.1.2
Regelventil 3.2.10.1.2
Regenerationsgeräte 3.2.10.2.2
Regenerationsgeräte mit Chemikal-

sauerstoff A 1.4.3.2.3; A 1.4.3.2.3.1; A 1.4.3.2.3.2
Regenerationspatronen 3.2.10.2
Regenerieren der Ausatemluft 3.2.10.2
Reinigen oder Desinfizieren eines

Partikelfilters 3.2.8.1
Reservetrupp 3.2.5
Rückweg 3.2.10.1

S

Sauerstoffgehalt 3.2.10.2.2
Sauerstoffmangel 3.1.1.1; 3.1.5.2
Sauerstoffvorrat 3.2.10.2.2
Schadstoffe 2
Schadstoffkonzentration 3.1.5.4
Schichten pro Woche 2
Schlauchgeräte 3.2.10.1

Frischluft-Druckschlauchgerät A 1.4.1.1.1
Frischluft-Saugschlauchgerät A 1.4.1.1
mit Atemschutzanzug A 1.4.1.2.4

Strahlerschutzgeräte A 1.4.1.2.3
Schlauchkupplungen 3.2.10.1.1
Schutz gegen Sauerstoffmangel 3.2.10
Schutzanzüge mit Wärmeaustausch 2
Schutzanzüge ohne Wärmeaustausch 2
Schutzleistung 3.2.9.3
Schutzniveau 3.2.9.1; 3.2.9.2
Schutzwirkung 3.1.5.2
Schweißperlenflug 3.2.9
Schwere und Dauer der Arbeit 3.1.5.5
Selbstretter 3.1.5.6; 3.2.11
sicherheitstechnischen Anforderungen 3.2.9.2
Sicherung von Gerätträgern 3.1.5.2; 3.2.5
Sicherungsposten 3.2.5
Spezialfilter A 1.2.2.1.3
Spezielle Gasfilter A 1.2.2.1
spezifische Einsatzregeln 3.2.8.2.1
Ständige Maßnahme 3.1.2
Standzeit von Gas- und Kombinationsfiltern 3.2.2
stationäre Arbeiten 3.2.10.1
Staubeinspeicherung 3.2.8.1; 3.2.9.2
Strahlarbeiten 3.2.10.1.3
Strahlerschutzgeräte 3.2.10.1.3
SX-Filter 3.2.8.2.2; A 1.2.2.1.2
SX-Filter gegen organische Niedrigsieder 3.2.8.4.2

T

tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung 3.2.2
technische Druckluft 3.2.10.1.2
Temperaturen des Einatemgases 3.2.10.2.2
theoretische Unterweisung 3.2.4.2.1;

3.2.4.3.1; 3.2.4.4.1
Totraum 2
Trageakzeptanz 3.1.5.3
Tragedauer 2
Träger von Filtergeräten 3.2.4.2.1
Träger von Fluchtgeräten 3.2.4.4.1
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Träger von Isoliergeräten 3.2.4.3.1
Tragetest 3.1.5.3
Trageübung 3.2.4.2.2; 3.2.4.3.2
Tragezeitbegrenzung 3.2.2

Arbeitsbedingungen 3.2.2
Arbeitsschwere 3.2.2
Einsatzdauer 3.2.2
Einsätze in Notfällen 3.2.2
Einsätze pro Schicht 3.2.2
Erholungsdauer 3.2.2
gerätebedingte Belastung 3.2.2
persönliche Faktoren 3.2.2
räumliche Enge 3.2.2
Selbstrettung 3.2.2
Überbeanspruchung 3.2.2
Übungen unter Ernstfallbedingungen 3.2.2
Umgebungsklima 3.2.2

Transport von Atemgasflaschen 3.3.3.3
trennbarer Atemanschluss 3.2
truppweise 3.2.5

Ü

Überatmen 3.2.9.3.2
Überatmen des Gerätes 3.1.5.5
überschüssige Luft 3.2.9.3.1
Überwachung der Atemgasflaschen 3.3.1

ausreichende Trocknung 3.3.1
Wasserdruckprobe 3.3.1
Wiederbefüllen 3.3.1
Wiederholprüffrist 3.3.1
zugelassene Überwachungsstelle 3.3.1

Übung 3.1.5.2
Übungsgeräte 3.2.11; 3.2.4.4.2

U

Umgebungsatmosphäre 2
Umgebungsluftbewegungen 3.2.9.3.2
unmittelbarer Verbindung 3.2.9.1
Unterweisung 3.1.5.2; 3.2.4

V

Verdrängungsvorgänge 3.2.8.2.1
Verhältnisse am Einsatzort 3.1.5.5
Verwendungsdauer 3.1.5.5
Vielfaches des Grenzwertes 3.1.5.2
Vollmasken A 1.1.2

Anschlussgewinde A 1.1.2
Brillenträger A 1.1.2
Flammenbeständigkeit A 1.1.2
Klasseneinteilung A 1.1.2
Zuordnung zu Atemschutzgeräten A 1.1.2

W

Warneinrichtung 3.1.5.5; 3.2.9.3.2
Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen 3.3

Atemschutz-Gerätewart 3.3
Informationsbroschüre des Herstellers 3.3
Instandhaltungsprogramm 3.3

Wasserabscheider 3.2.10.1.2
wässrige Aerosole 3.2.9.2
Wiederholungsunterweisung 3.2.4.1
Wiederverwendung 3.2.8.2.1; 3.2.8.4

Z

Zuführungsschläuche 3.2.10.1.1
Zugluft 3.2.9.3
zusätzliche Belastung .2.1
zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen 3.2.6
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Hinweis:

Seit Oktober 2002 ist das BUK-Regelwerk „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ neu strukturiert
und mit neuen Bezeichnungen und Bestellnummern versehen. In Abstimmung mit dem Haupt-
verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften wurden sämtliche Veröffentlichungen den
Kategorien „Unfallverhütungsvorschriften“, „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz“,
„Informationen“ und „Grundsätze“ zugeordnet.

Bei anstehenden Überarbeitungen oder Nachdrucken werden die Veröffentlichungen auf die
neuen Bezeichnungen und Bestellnummern umgestellt. Dabei wird zur Erleichterung für einen
Übergangszeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren den neuen Bestellnummern die bisherige Bestellnum-
mer angefügt.

Des Weiteren kann die Umstellung auf die neue Bezeichnung und Benummerung einer so
genannten Transferliste entnommen werden, die u.a. im Druckschriftenverzeichnis und auf der
Homepage des Bundesverbandes der Unfallkassen (www.unfallkassen.de) veröffentlicht ist.


